
969 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (933 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(19. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche-

rungsgesetz) 

Gegenstand der Regierungsvorlage ist die in der 
Regierungserklärung vom Dezember 1990 ange­
kündigte Pensionsreform. Anlaß hiefür ist im 
wesentlichen der seit den 70er Jahren kontinuierli­
che Rückgang des tatsächlichen Pensionsanfallsal­
ters und die steigende Lebenserwartung. Um 
sicherzustellen, daß die Pensionsversicherung auch 
in Zukunft ihre Funktion als Sicherung des 
Lebensstandards im Alter, bei dauernder Erwerbs­
unfähigkeit oder bei Tod erfüllen kann, enthält die 
Regierungsvorlage folgende Maßnahmen: 

Neugestaltung der Aufwertung und Anpassung; 
dadurch soll ein Gleichklang in der Entwicklung 
der Durchschnittseinkommen der Aktiven und 
der Durchschnittspensionen, nach Abzug der 
Sozialversicherungsbeiträge, hergestellt werden 
Vereinheitlichung der Pensionsbemessungs­
grundlage ; die Bemessungsgrundlage wird aus 
den besten 180 Beitragsmonaten ermittelt 
N eustrukturierung der Steigerungsbeträge für 
Alterspensionen; zur Onterstützung der Anhe­
bung des faktischen Pensionsanfallsalters sollen 
sich die Steigerungsbeträge bei einem späteren 
Pensionsantritt (nach dem 60. Lebensjahr für 
Männer, 55. Lebensjahr für Frauen) stärker 
erhöhen, und zwar in der Weise, daß sie bei 
Vorliegen von 40 Versicherungsjahren und 
einem Anfallsalter von 60 für Frauen bzw. 65 für 
Männer 80% der Bemessungsgrundlage betra­
gen 
Gleitpension bei Wanderversicherungsfällen; ab 
dem Erreichen der Altersgrenze für die 
vorzeitige Alterspension wegen langer Versiche­
rungsdauer kann neben einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit eine Teilpension nach freier 

Wahl in der Höhe von 70% oder 50% der 
ansonsten gebührenden Vollpension unter ent­
sprechender Reduzierung der wöchentlichen 
Arbeitszeit des Dienstnehmers in Anspruch 
genommen werden . 
Vorzeitige Alterspension bei dauernder Er­
werbsunfähigkeit; mit dieser Regelung wird eine 
neue Frühpension eingeführt, die die bisherigen 
Bestimmungen des § 133 Abs.2 GSVG über­
nImmt 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten; an­
stelle des derzeitigen Kinderzuschlages werden 
künftig Zeiten der Kindererziehung im Ausmaß 
von höchstens 4 Jahren pro Kind in Form eines 
fixen Betrages zur Pension berücksichtigt 
Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung ab 
1. Jänner 1995; das Ausmaß der Witwen(Wit­
wer)pension soll künftig zwischen 40% und 60% 
der Pension des (der) Verstorbenen betragen, 
abhängig von der Höhe des eigenen Einkom­
mens und des Einkommens des überlebenden 
Ehepartners. Erreicht dabei die Summe aus 
eigenem Einkommen (oder eigener Pension) 
und Witwen(Witwer)pension nicht den Betrag 
von 16000 S, so bleibt es beim bisherigen 
Ausmaß von 60 vH der Pension des verstorbe­
nen Ehepartners 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch für Geschie­
dene, wenn kein Unterhalt gerichtlich festgelegt 
wird; Witwen(Witwer)pension gebührt dem 
(der) Geschiedenen auch, wenn tatsächlich 
regelmäßig Unterhalt geleistet wurde und die 
Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat. 

Weiters enthält die Regierungsvorlage eine Reihe 
von Änderungen, mit denen Anregungen der 
gesetzlichen Interessenvertretung entsprochen wer­
den soll. 

In den Finanziellen Erläuterungen der Regie­
rungsvorlage wird darauf hingewiesen, daß zur 
Abschätzurig der finanziellen Auswirkungen der 
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2 969 der Beilagen 

Pensionsreformmaßnahmen der 19. Novelle zum 
GSVG und der 8. Novelle zum FSVG vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine 
Prognose der Gebarung der· Pensionsversicherung 
bis zum Jahre 2000 erstellt wurde. Diese Prognose 
fußt auf den Wirtschafts annahmen des September­
gutachtens 1992 des Instituts für Wirtschaftsfor­
schung und auf der mittelfristigen Wirtschaftspro­
gnose des volkswirtschaftlichen Komitees des 
Beirates für Renten- und Pensionsanpassung. Diese 
Prognos(l sowie die finanziellen Auswirkungen der 
einzelnen Maßnahmen der Pensionsreform sind in 
den Finanziellen Erläuterungen der Regierungsvor­
lage detailliert dargestellt, wobei ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, daß die Darstellung für 
das GSVG und das FSVG gemeinsam erfolgt, da 
eine getrennte Berechnung nicht möglich ist. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 19. Februar 1993 in Verhandlung genom­
men. 

Berichterstatter im Ausschuß war die Abgeord­
nete Annemarie R e i t sam e r. An der Debatte 
beteiligten sich die Abgeordneten Dr. Gottfried 
Fe urs t ein und Edith Hall e r. Von den 
Abgeordneten Eleonore H 0 s t a s c hund 
Dr. Gottfried F e urs t ein wurde ein Abände­
rungsantrag betreffend folgende Änderungen im 
Art. I der Regierungsvorlage gestellt: Z 35 (§ 119 
GSVG), Z 36 (Einfügung eines § 119 a GSVG), 
Einfügung der Ziffern 36 a und 37 a (§ 120 Abs. 1 
und 6 GSVG), Z 38 (§ 122 Abs. 1 GSVG), Z 40 
(§ 123 Abs. 2 und 3 GSVG), Z 43 (§ 126 GSVG), 
Z 44 (§ 127 GSVG), Z 45 (§ 127 a Abs.6 und 7 
GSVG), Z 46 (§ 127 b Abs. 1 GSVG), Einfügung 
der Ziffern 47 a und 47 b (§ 129 Abs.4 GSVG), 
Einfügung der Z 49 a (§ 129 Abs. 7 GSVG), Z 50 
(§ 130 Abs.2 GSVG), Z 56 (Einfügung eines 
§ 131 b GSVG), Z 70 (§ 143 Abs. 1,3 und 5 GSVG), 
Z 88(§ 185 Abs. 3 GSVG), Entfall der Z 91 (§ 217 
GSVG) und Z 93 (§ 259 Abs. 1, 3, 6 und 12 sowie 
Anfügung der Abs.14 und 15 GSVG). Weiters sieht 
dieser Abänderungsantrag im Art. II vor, daß das 
Datum 31. 12. 1993.durch das Datum 30.6.1994 
ersetzt wird. 

Von der Abgeordneten Edith Hall e r wurde 
ein Abänderungsantrag betreffend folgende Ände­
rungen im Art. I gestellt: Z 4 (§ 20 Abs. 2 GSVG), 
Z 33 (§ 116 a GSVG), Einfügung einer Z 37 a 
(§ 120 Abs.6 GSVG), Z 40 (§ 123 Abs. 1 GSVG), 
Z 56 (§ 131 b GSVG). 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des ob erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Eleonore 
H 0 s t a s c hund Dr. Gottfried F e urs t ein teils 
einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenom­
men. Der Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Edith Hall erfand keine Mehrheit. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen­
über der Regierungsvorlage wird folgendes be­
merkt: 

Zu den §§ 119,119 a, 123 Abs. 2 und 3,129 Abs. 4 
lit. bund c, Abs. 7 Z 7 und 259 Abs. 1 Z 5 GSVG: 

Es wird auf die Begründung zum Abänderungs­
antrag betreffend die §§ 231, 232, 233, 239 und 
251 a Ab·s. 4 und 7 ASVG verwiesen. 

Im Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz wur­
den bislang zur Beurteilung der Rangfolge der 
Versicherungs zeiten innerhalb des GSVG die 
entsprechenden Bestimmungen aus der Wanderver­
sicherung (§ 129 GSVG) analog angewendet. 

Mit der Übernahme der Gesetzesänderung des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist die 
Rangfolge der Versicherungszeiten innerhalb des 
GSVG geregelt. 

Zu § 120 Abs. 1 und Abs. 6 GSVG: 

Es wird auf die Begründung zum Abänderungs­
antrag betreffend die §§ 235 Abs. 2 und 236 Abs. 4 
ASVG verwiesen. 

Zu den §§ 122 Abs. 1, 127 Abs. 5 und 127 a Abs. 6 
GSVG: 

Es wird auf die entsprechende Begründung zum 
Abänderungsantrag betreffend die §§ 238 Abs. 1, 
242 Abs. 5 und 244 a Abs. 6 ASVG verwiesen. 

Zu § 126 GSVG: 

Die Adaptierung der gegenständlichen Bestim­
mung wurde durch den Entfall der Bestimmungen 
über die Ersatzzeiten im § 127 Abs.2 GSVG 
notwendig. 

Zu § 127 GSVG: 

Die Berechnung der Gesamtbeitragsgrundlage 
soll so wie im § 242 ASVG vorgenommen werden. 
Das bedeutet, daß es zu keiner Vermischung der 
Beitragsgrundlagen für Zeiten der Pflichtversiche­
rung und Zeiten der freiwilligen Versicherung 
kommen soll. 

Zu § 127 a Abs. 7 GSVG: 

Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen nach 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und 
nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz soll als 
Beitragsmonat nach dem Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetz gelten. Auf' Grund der in der 
Regierungsvorlage enthaltenen Formulierung wäre 
das nicht der Fall gewesen. 
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Zu § 127 b Abs. 1 GSVG: 

Hiebei handeit es sich um die Korrektur eines im 
Zuge der Erstellung der Regierungsvorlage unter­
laufenen Redaktionsversehens. 

Zu § 130 Abs. 2 GSVG: 

Es wird auf die entsprechende Begründung zum 
Abänderungsantrag betreffend § 253 Abs. 2 ASVG 
verwiesen. 

Zu § 131 b GSVG: 

Es wird auf die entsprechende Beg,ründung zum 
Abänderungsantrag betreffend § 253 c ASVG ver­
wiesen. 

Zu § 143 Abs. 1, 3 und 5 GSVG: 

Es wird auf die entsprechende Begründung zum 
Abänderungsantrag betreffend § 261 b Abs. 1, 3 und 
5 ASVG verwiesen. 

Zu § 185 Abs. 3 GSVG: 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Beseiti­
gung eines Redaktionsversehens. 

Zu § 217 GSVG: 

Der Ministerrat hat die Regierungsvorlage des 
Entwurfes der 51. Novelle zum Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz unter anderem mit der Maß­
gabe beschlossen, daß der darin zur Regelung der 
"Sonderveranlagung für Bauvorhaben" vorgese­
hene § 444 a entfällt. Ein Entfallen des dieser 
Bestimmung im Entwurf der 19. Novelle zum 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz entspre­
chenden § 217 wurde vom Ministerrat jedoch nicht 
beschlossen. Da eine solc:he unterschiedliche Rege­
lung aber nicht gewollt ist, hätte auch § 217 GSVG 
zu entfallen. 

Zu den §§ 259 Abs. 1 Z 3 und 4 und Art. 11 GSVG: 

Gemäß Art. II des Entwurfes einer 19. Novelle 
zum GSVG soll den gemäß Art. II Abs. 11 der 
10. GSVG-Novelle von der Krankenversicherung 
nach dem GSVG ausgenommenen GSVG-Pensio­
nisten nochmals die Möglichkeit geboten werden, 
bis 31. Dezember 1993 die Pflichtversicherung in 
der Pensionisten-Krankenvesicherung nach dem 
GSVG zu begründen, wobei eine diesbezügliche 
AntragsteIlung bis 3}. Dezember 1993 zu erfolgen 
hätte. 

Gemäß § 259 Abs. 1 Z 3 GSVG in der Fassung 
der Regierungsvorlage der 19. Novelle würde 

allerdings die vorzltIerte Schlußbestimmung des 
Art. II der Novelle (rückwirkend) mit 1. Jänner 
1993 in Kraft gesetzt werden. Ein solcher, noch vor 
Kundmachung der 19. GSVG-Novelle als Bundes­
gesetz in Betracht zu ziehender Geltungsbeginn der 
gegenständlichen Schlußbestimmung würde laut 
Auffassung der Sozialversicherungsanstalt der ge­
werblichen Wirtschaft jedoch erhebliche Schwierig­
keiten auf administrativem Gebiet mit sich bringen. 

Im Hinblick darauf soll die in Rede stehende 
Schlußbestimmung erst mit 1. Juli 1993 in Kraft 
gesetzt werden. 

Zu § 259 Abs. 1: 

a) Zu § 259 Abs. 1 Z 6 und 7. (Fassung 
Regierungsvorlage) GSVG: 

Auf Grund des vom Ministerrat beschlossenen 
Entfallens der Z 14 und 15 des Art. I des 
Entwurfes der 19. Novelle zum Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz und des im gegen­
ständlichen Abänderungsantrag vorgesehenen 
Entfallens des § 217 GSVG haben auch die 
entsprechenden Bestimmungen über den 
Wirksamkeits beginn zu entfallen. 

b) Zu § 259 Abs. 1 Z 7 (Fassung des,Ausschußbe­
richtes)· GSVG: 

Es wird auf die entsprechende Begründung 
zum Abänderungsantrag betreffend § 551 
Abs. 1 Z 5 ASVG verwiesen. 

Zu § 259 Abs. 3, 12 und 13 Z 1 GSVG: 

Zur Sicherstellung, daß auch die erst im Wege der 
Übergangsbestimmungen des § 259 Abs. 3, 12 und 
13 GSVG zustande gekommenen Witwerpensionen 
nur in dem sich aus der bisherigen Rechtslage 
ergebenden Ausmaß zu erbringen sind, sind die 
gegenständlichen Änderungsvorschläge notwendig. 

Zu § 259 Abs. 6 GSVG: 

Hiebei handelt es sich um die Korrektur eines im 
Zuge der Erstellung der Regierungsvorlage unter­
laufenen Redaktionsversehens. 

Zu § 259 Abs. 14 und 15 GSVG: 

Durch die vorgeschlagene Änderung soll der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt­
schaft die Möglichkeit eingeräumt werden, im 
Geschäftsjahr 1993 bis zu 0,06 vT der Erträge an 
Versicherungsbeiträgen zur Förderung und Unter­
stützung von gemeinnützigen Einrichtungen, die die 
Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Interessen von Sozialversicherten zum 
Ziele haben, aufzuwenden. Hiemit soll eIne 
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Mitfinanzierung des geplanten Ervveiterungsbaues 
der Sonderkrankenanstalt Zicksee, welcher beson­
dere Bedeutung für die Rehabilitationsmedizin 
zukommt, ermöglicht werden. 

Die Einfügung des § 259 Abs. 15 GSVG dient 
einer Angleichung der Bestimmung über die 
Anrechnung der Kindererziehungszeit (§ 116 a 
GSVG) an § 228 ASVG. 

Annemarie Reitsamer 

Berichterstatterin 

Als Ergebnis seiner Beratung stdlt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem a n ge s chi 0 s sen e n .;. 
Ge set zen t w u-r f die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, 199302 19 

Eleonore Hostasch 

Obfrau 
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Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(19. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche­

rungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 17/1993, wird wie folgt 

. geändert: 

1. § 2 Abs. 3 li~ e lautet: 

"e) den Betrieb von Lotto-Toto-Annahmestel­
len". 

2. Im § 3 Abs. 1 entfällt der Ausdruck "ausge­
nommen einer Höherversicherungspension," . 

3. § 7 Abs. 3 erster Halbsatz lautet: 

"In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 und des Abs. 2 
Z 2 und 3 endet die Pflichtversicherung unter der 
Voraussetzung, daß am Stichtag für die Feststellung 
eines Pensions anspruches nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz das Gesellschaftsverhältnis 
bzw. die Geschäftsführungsbefugnis erloschen ist, 
spätestens mit dem Tag vor diesem Stichtag;" 

4. § 20 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt auch für Personen, 
1. die eine Leistung aus einem Versicherungsfall 

des Alters, der dauernd~n Erwerbsunfähigkeit 
oder des Todes beantragt haben, wenn sie vom 
Versicherungsträger nachweislich über den 
Umfang ihrer Meldeverpflichtung belehrt 
wurden; 

2. die eine Gleitpension (§ 131 b) beziehen, mit 
der Maßgabe, daß auch das jeweilige Ausmaß 
der wöchentlichen Arbeitszeit zu melden ist." 

5. § 25 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Beitragsgrundlage ist der gemäß Abs. 1 
ermittelte Betrag, 

1. zuzüglich der auf eine Investitionsrücklage 
und auf einen Investitionsfreibetrag entfallen~ 
den Beträge, 

2. vermindert um die auf einen Sanierungsge­
winn und auf Veräußerungsgewinne nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
entfallenden Beträge, vervielfacht mit dem 
Produkt aus der Aufwertungszahl (§ 47) des 
Kalenderjahres, in das der Beitragsmonat 
(Abs. 10) fällt, und aus den Aufwertungszah­
len der bei den vorangegangenen Kalender­
jahre, gerundet auf volle Schilling. Eine 
Minderung der Beitragsgrundlage nach Z 2 
tritt nur dann ein, wenn dies der Versicherte 
beantragt, bezüglich der Berücksichtigung von 
Veräußerungsgewinnen überdies nur soweit, 
als der auf derartige Gewinne entfallende 
Betrag dem Sachanlagevermögen eines Betrie­
bes des Versicherten zugeführt worden ist. Ein 
solcher Antrag ist binnen einem Jahr ab dem 
Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit der 
Beiträge für den ersten Kalendermonat jenes 
Zeitraumes, für den eine Verminderung um 
den Veräußerungsgewinn bzw. Sanierungsge­
winn begehrt wird, zu stellen. Ist die 
Investitionsrücklage bzw. der Investitionsfrei­
betrag gewinnerhöhend aufgelöst worden, so 
sind die darauf entfallenden Beträge, die schon 
einmal bei Ermittlung einer Beitragsgrundlage 
nach diesem Bundesgesetz berücksichtigt 
worden sind, im gleichen Ausmaß bei 
Ermittlung der Beitragsgrundlage über Antrag 
außer Ansatz zu lassen. Der Antrag ist binnen 
einem Jahr ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der 
Fälligkeit der Beiträge für den ersten Kalen­
dermonat jenes Zeitraumes, für den eine 
Verminderung um die Investitionsrücklage 
bzw. den Investitiortsfreibetrag begehrt wird, 
zu stellen." 

6. § 25 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Beitragsgrundlage Ist der gemäß Abs. 1 

ermittelte Betrag, 
1. zuzüglich der auf eine Investitionsrücklage 

und auf einen Investitionsfreibetrag entfallen­
den Beträge, 

2 
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2. zuzüglich der vom jeweiligen Versicherungs­
träger·in dem dem Beitragsmonat drittvoran­
gegangenen Kalenderjahr vorgeschriebenen 
Beiträge 'zur Kranken- und Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz und nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 

3 .. vermindert um die auf einen Sanierungsge­
winn und auf Veräußerungsgewinne nach den 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 
entfallenden Beträge, 

vervielfacht mit dem Produkt aus der Aufwertungs­
zahl (§ 47) des Kalenderjahres, in das der 
Beitragsmonat (Abs. 10) f;illt, und aus den Aufwer­
tungszahlen der beiden vorangegangenen Kalen­
derjahre, gerundet auf volle Schilling. Eine 
Minderung der Beitragsgrundlage nach Z 3 tritt nur 
daHn ein, wenn dies der Versicherte beantragt, 
bezüglich der Berücksichtigung von Veräußerungs­
gewinnen überdies nur soweit, als der auf derartige 
Gewinne entfallende Betrag dem Sachanlagevermö­
gen eines Betriebes des Versicherten zugeführt 
worden: ist. Ein solcher Antrag ist binnen einerp Jahr 
ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit der 
Beiträge für den ersten Kalendermonat jenes 
Zeitraumes, für den eine Verminderung um den 
Veräußerungsgewinn bzw. Sanierungsgewinn be­
gehrt wird, zu stellen. Ist die Investitionsrücklage 
bzw. der Investitionsfreibetrag gewinnerhöhend 
aufgelöst worden, so sind die darauf entfallenden 
Beträge, die schon einmal bei Ermittlung einer 
Beitragsgrundlage nach diesem Bundesgesetz be­
rücksichtigt worden sind, im gleichen Ausmaß bei 
Ermittlung der Beitragsgrundlage über Antrag 
außer Ansatz zu lassen. Der Antrag ist binnen einem 
Jahr ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit 
der Beiträge für den ersten Kalender:monat jenes 
Zeitraumes, für den eine Verminderung um die 
Investitionsrücklage bzw. den Investitionsfreibetrag 
begehrt wird, zu stellen. Die nach Z 2 hinzuzurech­
nenden Beträge an Beiträgen zur Kranken- und 
Pensionsversicherung sind ab 1. Jänner 1995 zu 
einem Fünftel, ab 1. Jänner 1996 zu zwei Fünftel, ab 
1. Jänner 1997 zu drei Fünftel, ab 1. Jänner 1998 zu 
vier Fünftel und ab 1. Jänner 1999 in voller Höhe 
dem nach Abs. 1 ermittelten Betrag hinzuzurech­
nen." 

7. § 26 Abs .. 2 lautet:' 

,,(2) Der Antrag gemäß Abs. 1 ist binnen einem 
Jahr ab dem Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit 
der Beiträge für den ersten Kalendermonat jenes 
Zeitraumes, für den die Berücksichtigung des 
Entfalles oder der Minderung der Einkünfte 
begehrt wird, zu stellen." 

8. Im § 26 Abs. 4 wird der Ausdruck,,§ 242 Abs. 2 
und 4" durch den Ausdruck ,,§ 242 Abs. 1 und 3" 
ersetzt. 

9. Im § 26 Abs. 5 wird der Ausdruck,,§ 242 Abs. 2 
und 4" durch den Ausdruck ,,§ 242 Abs. 1 und 3" 
ersetzt. 

10. § 26 a Abs. 1 vorletzter und letzter Satz 
werden durch folgenden Satz ersetzt: 

"Ein solcher Antrag ist binnen einem Jahr ab dem 
Zeitpunkt des Eintrittes der Fälligkeit der Beiträge 
für den ersten Kalendermonat jenes Zeitraumes, für 
den das Ausscheiden des Einkommensbetrages 
begehrt wird, zu stellen." 

11. Im § 27 Abs. 7 wird der Ausdruck ,,§ 242 
Abs. 2 und 4" durch den Ausdruck ,,§ 242 Abs. 1 
und 3" ersetzt. ' 

12. § 32 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Beitrag gemäß Abs. 1 beträgt für 
Familienangehörige im Sinne des § 10 Abs. 1 

a) vor Vollendung des 18. Lebensjah-
res. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. 25 vH, 

b) nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 vH, 

des jeweiligen Beitrages (Zusatzbeitrages) des 
Pflichtversicherten. Hiebei sind für pflichtversi­
cherte Pensionisten (§ 3 Abs. 1) die für Pflichtversi­
cherte gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 und § 27 a geltenden 
Beitragshundertsätze auf die Pension einschließlich 
der Zuschüsse und Ausgleichszulagen anzuwen­
den." 

13. Im § 33 Abs. 1 zweiter Satz wird der Ausdruck 
"ergebende -Beitragsgrundlage" durch den Aus­
druck "ergebende Gesamtbeitragsgrundlage" er­
setzt. 

16. § 35 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Erreicht oder übersteigt in einem Kalender­
jahr die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage nach 
§ 127 a die im jeweiligen Beitragsjahr geltende 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 48) in der Pensionsver­
sicherung bereits durch Beiträge zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, so sind für dieses Kalen­
derjahr Beiträge zur Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz nicht zu entrichten." 

17. Abschnitt VII des Ersten Teiles lautet: 

"Abschnitt VII 

Pensions anpassung 

Aufwertungszahl, Aufwertungsfaktoren, Beitragsbe­
lastungsfaktor, Anpassungsrichtwert, Anpassungs­

faktor 

§ 47 ~ Die nach den Vorschriften des Abschnit­
tes VI a des Ersten Teiles des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes ermittelte und kundgemachte 
Aufwertungszahl, die Aufwertungsfaktoren, der 
Beitragsbelastungsfaktor und der Anpassungsricht­
wert gelten auch für die Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz; der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales hat den für den Bereich des 
Allgemeinen Sozialversichetungsgesetzes durch 
Verordnung festgesetzten Anpassungsfaktor auch 
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für den Bereich dieses Bundesgesetzes für verbind­
lich zu erklären. 

Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage 

§ 48. Höchstbeitragsgrundlage für die Beitrags­
monate eines Kalenderjahres ist der 35fache Betrag 
der jeweils für dieses Kalenderjahr kundgemachten 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs.3 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

§ 49. Die Höchstbeitragsgrundlage ist kundzu­
machen. 

Anpassung der Pensionen aus der Pensionsversiche­
rung 

§ 50. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänrier eines 
jeden Jahres sind 

a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, 
für die der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 113 Abs.2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen. 
Lit. b ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für 
die Pension des Verstorbenen gleichfalls am 
1. Jänner dieses Jahres liegt. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres in 
Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch be­
stand, jedoch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse 
und der Ausgleichszulage und vor Anwendung von 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen 
Ausmaß alle Pensionsbestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden 
Pension treten die Kinderzuschüsse und die 
Ausgleichszulage nach den hiefür geltenden V or­
schriften. 

(4) An die Stelle des Betrages der Bemessungs­
grundlage aus einem früheren Versicherungsfall 
tritt der Betrag, der sich aus der V erviel fachung 
dieser Bemessungsgrundlage mit dem Anpassungs­
faktor ergibt, der auf die entzogene (erloschene) 
Pension im Falle ihrer Weitergewährung anzuwen­
den gewesen wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere 
Anpassungsfaktoren anzuwenden, ist die Vervielfa­
chung in der Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils 
der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag 
zugrunde zu legen ist. Als Anpassungsfaktor für das 
Jahr 1990 ist das Produkt der Faktoren 1,030 und 
1,010 heranzuziehen. 

(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwendung 
des § 148. 

Anpassung fester Beträge 

§ 51. Sind nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes feste Beträge mit der Aufwertungs­
zahl beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen, ist diese Vervielfachung mit Wirk­
samkeitab 1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise 
vorzunehmen, daß der Vervielfachung mit der 
Aufwertungszahl beziehungsweise mit dem Anpas­
sungsfaktor der am 31. Dezember des vorangegan­
genen Jahres in Geltung gestandene Betrag 
zugrunde zu legen ist. Die vervielfachten Beträge 
sind auf volle Schillinge zu runden. Die sich hienach 
ergebenden Beträge sind kundzumachen. 

Anpassung der Leistung von Amts wegen 

§ 52. Die Anpassung der Leistungen gemäß § 50 
ist von Amts wegen vorzunehmen. 

Vorausberechnung der Gebarung der Pensionsversi­
cherung 

§ 53. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
hat alljährlich mit der Berechnung gemäß § 108 e 
Abs. 11 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset­
zes dem Beirat für die Renten- und Pensionsanpas­
sung (§ 108 e des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes) auch eine Berechnung der voraussichtli­
chen Gebarung des Versicherungsträgers in der 
Pensionsversicherung für die folgenden fünf Jahre 
vorzulegen. 

§ 53 a. (1) Die Aufwertungszahl (§ 47) beträgt für 
das Kalenderjahr 1992 1,055. 

(2) Die Höchstbeitragsgrundlage (§ 48) beträgt 
für das Kalenderjahr 1992 37 100 S." 

18. Im § 55 Abs. 2 Z 1 wird nach dem zweiten 
Satz folgender Satz eingefügt: 

"Wird ein Antrag auf Waisenpension nicht 
fristgerecht gestellt, so fällt die Waisenpension mit 
dem Eintritt des Versicherungsfalles bzw. dem 
darauf folgenden Monatsersten an, sofern der 
Antrag längstens bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise 
gestellt wird." 

19. § 62 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Bei der Anwendung des § 61 a sind die 
Pensionen mit dem Zurechnungszuschlag (§ 140), 
jedoch ohne die besonderen Steigerungsbeträge für 
Höherversicherung (§ 141) und die Kinderzu­
schüsse (§ 144) heranzuziehen." 

20. § 62 Abs. 3 wird aufgehoben. 

21. § 67 Abs, 3 Z 2 und 3 werden aufgehoben. Die 
bisherige Z 4 erhält die Bezeichnung 2. 

22. Dem § 67 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die Entziehung einer Leistung aus dem 
Versicherungsfall der dauernden Erwerbsunfähig-
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keit ist nach der Erreichung des Anfallsalters für die 
Alterspension (§ 130) nicht mehr zulässig." 

23. Dem § 72 Abs. 2 . wird folgender Satz 
angefügt: 

Fällt der Auszahlungstermin bei der unbaren 
Überweisung der genannten Leistungen auf einen 
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so 
sind diese Leistungen so zeitgerecht anzuweisen, 
daß sie an dem diesen Tagen vorhergehenden 
Werktag dem Pensionsbezieher zur Verfügung 
stehen." 

24. Nach § 79 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der 
Z 3 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 4 
wird angefügt: 

,,4. Zahnbehandlung und Zahnersatz (§ 94)." 

25. Im § 86 Abs. 51it. a wird na~h dem Ausdruck 
,,89 a," der Ausdruck ,,99," eingefügt. 

26. § 91 Abs. 1 Z 1 lautet: 
,,1. eine auf Grund ärztlicher Verschreibung 

erforderliche 
a) physiotherapeutische, 
b) logopädisch-phoniatrisch-audiologische 

oder 
c) ergotherapeutische 

Behandlung durch Personen, die gemäß § 7 des 
Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste, BGBI. Nr. 4601 
1992, zur freiberuflichen Ausübung des 
physiotherapeutischen Dienstes, des logopädisch­
phoniatrisch-audiologischen Dienstes bzw: des 
ergotherapeutischen Dienstes berechtigt sind;" 

27. Im § 93 Abs.6 erster Satz wird vor dem 
Ausdruck "nach dem, Heeresversorgungsgesetz," 
der Ausdruck "nach dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957," eirigefügt. 

28. Im § 99 Abs. 2 wird der Klammerausdruck 
,,(§ 23 des Bundesgesetzes betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischenDienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBI. Nr.l02l1961)" durch den Klammeraus­
druck ,,(§ 23 des Krankenpflegegesetzes, BGBI. 
Nr. 10211961)" ersetzt. 

29. Im § 112 Abs. 1 Z 1 wird der Strichpunkt am 
Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt. Eine 
lit. d und e mit folgendem Wortlaut wird angefügt: 

"d) dieGleitpension(§ 131 b), . 
e) die vorzeitige Alterspension wegen dauernder 

Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c);" 

30. § 113 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

31. Im § 114 wird der Ausdruck ,,§§ 116 und 117" 
durch den Ausdruck ,,§§ 116, 116 a und 117" 
ersetzt. 

32. Im § 116 Abs. 8 wird der Ausdruck "des § 131 
Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck "der §§ 131 Abs. 1 
Z 2 und 131 b Abs. 1 Z 2" ersetzt. 

33. Nach § 116 wird folgender § 116 a eingefügt: 

,,§ 116 a. Als Ersatzzeiten gelten unter der 
Voraussetzung, daß eine sonstige Versicherungszeit 
nach diesem Bundesgesetz vorangeht oder nach­
folgt, überdies: 

a) bei einer (einem) Versicherten die Zeit der 
Erziehung ihres (seines) Kindes im Inland bis 
zum Hächstausmaß von 48 Kalendermonaten 
ab der Geburt des Kindes, 

b) bei einer ( einem) Versicherten im Fall der 
Annahme an Kindes Statt (Übernahme der 
unentgeltlichen Pflege des Kinde~) die nach 
der Annahme an Kindes Statt (Ubernahme 
der unentgeltlichen Pflege des Kindes) 
liegende Zeit der Erziehung ihres (seines) 
Kindes im Inland bis zum Hächstausmaß von 
48 Kalendermonaten ab der Geburt des 
Kindes, sofern die Annahme (Übernahme) 
nach dem 31. Dezember 1987 erfolgte; 

liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt, 
Übernahme der unentgeltlichen Pflege des Kindes) 
eines weiteren Kindes vor dem Ablauf der 
48-Kalendermonate-Frist, so erstreckt sich diese nur 
bis zu dieser neuerlichen Geburt (Annahme an 
Kindes Statt, Übernahme der unentgeltlichen Pflege 
des Kindes); der Erziehung des Kindes im Inland 
steht eine solche in einem Mitgliedstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum (EWR) gleich, wenn für dieses Kind Anspruch 
auf eine Geldleistung aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz bzw. auf Betriebshilfe nach dem 
Betriebshilfegesetz besteht bzw. bestanden hat und 
die Zeit der Kindererziehung nach dem Inkrafttre­
ten dieses Abkommens liegt; Anspruch für ein und 
dasselbe Kind besteht jeweils nur für eine Person. 
Vorrang auf Anspruch hat die Person, die 
Karenzurlaubsgeld bezieht; wurde kein Karenzur­
laubsgeld bezogen oder stand beiden Elternteilen 
Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung zu, hat 
die weibliche Versicherte Anspruch, es sei denn, sie 
hat zugunsten des Mannes auf den Anspr~ch 
verzichtet. Ein solcher nicht widerrufbarer VerzIcht 
ist spätestens zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem 
einer der beiden Elternteile einen Pensionsantrag 
stellt." 

34. Im § 117 wird der Ausdruck ,,§ 127 Abs. 4" 
durch den Ausdruck ,,§ 127 Abs. 5" ersetzt. 

35. § 119 lautet: 

"Versicherungsmonat 

§ 119. Zur Feststellung der Leistungen aus der 
Pensionsversicherung und der Überweisungsbeträge 
nach den §§ 172 und 175 gilt folgendes: 

1. Für alle Versicherungszeiten mit Ausnahme 
von Zeiten der Kindererziehung gemäß § 116 a: 
Versicherungsmonat ist jeder Kalendermonat einer 
Beitrags- oder Ersatzzeit im Sinne der §§ 115, 116 
und 117. Solche Versicherungszeiten, die sich 

969 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)8 von 22

www.parlament.gv.at



969 der Beilagen 9 

zeitlich decken, sind nur einfach zu zählen, wobei 
folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragszeit der Pflichtversicherung, 
Ersatzzeit, 
Beitragszeit der freiwilligen Versicherung. 

2. Für Versicherungszeiten gemäß § 116 a (Zeiten 
der Kindererziehung) : Der erste volle Kalendermo­
nat nach der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 
§ 116 a und die folgenden Kalendermonate sind 
Versicherungsmonate. Letzter Versicherungsmonat 
ist der Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen 
gemäß § 116 a wegfallen. 

3. Ist für ein und denselben Kalendermonat Z 1 
und 2 anzuwenden, ist dieser Monat sowohl als 
Versicherungsmonat gemäß Z 1 als auch 2 zu 
zählen." 

36. Nach § 119 wird folgender § 119 a eingefügt: 

"Berücksichtigung von Versicherungsmonaten 

§ 119 a. (1) Für die Feststellung und Edüllung der 
Wartezeit (§ 120), für die Erfüllung der Anspruchs­
voraussetzungen gemäß § 131 Abs. 1 Z 2 und für die 
Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 139) sind 
Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur 
einfach zu zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung, 
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme 
von Ersatzmonaten gemäß § 116 a, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
Ersatzmonat gemäß § 116 a, 
leistungsunwirksamer Ersatzrnonat. 

(2) Wurden für einen vollen Kalendermonat, der 
als leistungsunwirksamer Ersatzmonat anzusehen 
ist, Beiträge einer freiwilligen Versicherung in der 
Pensionsversicherung ausgenommen die Höherver­
sicherung, geleistet, ist dieser Kalendermonat für die 
Bemessung des Steigerungsbetrages (§ 139) als 
leistungswirksamer Ersatzmonat zu zählen." 

36 a. § 120 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Der Anspruch auf jede der im § 112 Abs, 1 
angeführten Leistungen ist, abgesehen von den im 
2. Unterabschnitt festgesetzten besonderen V oraus­
setzungen, an die allgemeine Voraussetzung ge­
knüpft, daß die Wartezeit durch Versicherungsmo­
nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversicherung 
gemäß § 16 a des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes, soweit sie zwölf Versicherungsmonate 
überschreiten, im Sinne des § 119 erfüllt ist." 

37. § 120 Abs. 3 bis 5 lauten: 

,,(3) Die Wartezeit ist erfüllt, wenn am Stichtag 
(§ 113 Abs. 2) Versicherungsmonate im Sinne dieses 
Bundesgesetzes in folgender Mindestzahl vorliegen: 

1. für eine Leistung aus einem Versichel;ungsfall 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit sowie aus 
dem Versicherungsfall des Todes 
a) wenn der Stichtag vor Vollendung des 

50. Lebensjahres liegt, 60 Monate; 

b) wenn der Stichtag nach Vollendung des 
50. Lebensjahres liegt, erhöht sich die 
Wartezeit nach lit. a je nach dem Lebensal­
ter des (der) Versicherten für jeden 
weiteren Lebensmonat um jeweils einen 
Monat bis zum Höchstausmaß von 
180 Monaten; 

2. für eine Leistung aus einem Versicherungsfall 
des Alters, und zwar 
a) für die Alterspension, die vorzeitige 

Alterspension bei Arbeitslosigkeit, die 
vorzeitige Alterspension bei langer Versi­
cherungsdauer und die Gleitpension 
180 Monate; 

b) für die vorzeitige Alterspension wegen 
dauernder -Erwerbsunfähigkeit 120 Mo­
nate. 

(4) Die gemäß Abs. 3 für die Erfüllung der 
Wartezeit erforderliche Mindestzahl von Versiche­
rungsmonaten muß 

1. im Falle des Abs. 3 Z 1 innerhalb der letzten 
120 Kalendermonate vor dem Stichtag liegen; 
dieser Zeitraum verlängert sich, wenn der 
Stichtag nach Vollendung des 50. Lebensjah­
res liegt, je nach dem Lebensalter des (der) 
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils zwei Kalendermonate bis zum 
Höchstausmaß von 360 Kalendermonaten; 

2. im Falle des Abs. 3 Z 2 lit. a innerhalb der 
letzten 360 Kalendermonate vor dem Stichtag 
liegen; 

3. im Falle des Abs.3 Z 2 lit. b innerhalb der 
letzten 240 Kalendermonate vor dem Stichtag 
liegen. 

(5) Fallen in die Zeiträume gemäß Abs. 4 neutrale 
Monate (§ 121), so verlängern sich die Zeiträume 
um diese Monate." 

37 a. § 120 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Wartezeit ist auch erfüllt, wenn 
1. bis zum Stichtag mindestens 180 Beitragsmo­

nate, ausgenommen Zeiten einer Selbstversi­
cherung gemäß § 16 a des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes, soweit sie zwölf Versi­
cherungsmonate überschreiten, erworben sind, 
oder 

2. bis zum Stichtag Beitragsmonate und/oder 
nach dem 31. Dezember 1955 zurückgelegte 
sonstige Versicherungsmonate in einem Min­
destausmaß von 300 Monaten erworben sind." 

38. § 122 lautet: 

"Bemessungsgrundlage 

§ 122. (1) Bemessungsgrundlage für die Leistun­
gen aus der Pensionsversicherung ist die Summe der 
180 höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundla­
gen (§ 127 bzw. § 127 a) aus dem Zeitraum vom 
erstmaligen Eintritt in die Versicherung bis zum 
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Ende des letzten vor dem Stichtag oder dem 
Bemessungszeitpunkt gemäß § 143 liegenden Ka­
lenderjahres, geteilt durch 210. Liegen weniger als 
180 Beitragsmonate vor, so ist die Bemessungs­
grundlage die Summe der monatlichen Gesamtbei­
tragsgrundlagen aus den vorhandenen Beitragsmo­
naten, geteilt durch die um ein Sechstel erhöhte Zahl 
dieser Beitragsmonate. Die Bemessungsgrundlage 
ist auf volle Schilling aufzurunden. 

(2) Bei der Anwendung des Abs. 1 bleiben außer 
. Betracht: 

1. a) Beitragsmonate nach diesem Bundesge­
setz, die vor dem 1. Jänner 1958 liegen, es 
sei denn, daß Beitragsmonate nur in 

. diesem Zeitraum vorhanden sind; 
b) Beitragsmonate nach dem Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz, die vor dem 
1. Jänner 1956 liegen, es sei denn, daß 
Beitragsmonate nur in diesem Zeitraum 
vorhanden sind; 

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Sozial­
versicherungsgesetz, die vor dem 1. Jän­
ner 1972 liegen, es sei denn, daß Beitrags­
monate nur in diesem Zeitraum vorhanden 
sind; 

2. Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung, 
die auch Zeiten enthalten, während welcher 
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Notstands­
hilfe oder Karenzurlaubsgeld aus gesetzlicher 
Versicherung bezogen wurde, wenn es für den 
Versicherten günstiger ist; dies gilt entspre­
chend auch für Beitragsmonate der Pflichtver­
sicherung, welche Zeiten enthalten, während 
welcher berufliche Maßnahmen der Rehabili­
tation (§ 161 dieses Bundesgesetzes sowie 
§§ 198 bzw. 303 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes und § 153 des Bauern-Sozi­
alversicherungsgesetzes) gewährt wurden 
bzw. Zeiten einer Beschäftigung enthalten, zu 
deren Ausübung ihn diese Maßnahmen 
befähigt haben; 

3. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten enthalten, während welcher der Versi­
cherte eine Beihilfe zur Deckung des Lebens­
unterhaltes gemäß § 20 Abs. 2 lit. c in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 des Arbeitsmarkt­
förderungsgesetzes, BGBI. Nr. 31/1969, bezo­
gen hat; 

4. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten nach den §§ 225 Abs. 1 Z 5 zweiter 
Halbsatz bzw. 226 Abs. 2 lit. c zweiter 
Halbsatz des· Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes enthalten; 

5. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten enthalten, für die aus Anlaß der 
Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis vom Dienstnehmer an den 
Dienstgeber ein besonderer Pensionsbeitrag 
geleistet worden ist, sofern für diese Zeiten ein 

Überweisungsbetrag nach § 175 dieses Bun­
desgesetzes bzw. § 311 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bzw. § 167 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes geleistet 
worden ist; 

6. Beitragsmonate der Pflichtversicherung, die 
Zeiten des Bezuges einer Lehrlingsentschädi­
gung gemäß § 17 des Berufsausbildungsgeset­
zes enthalten. 

(3) Die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 ist 
. nicht für Zeiten der Kindererziehung (§ 116 a) 

anzuwenden. " 

39. § 122 a wird aufgehoben . 

40. § 123 lautet: 

"Bemessungsgrundlage für Zeiten der 
Kindererziehung (§ 116 a) 

§ 123. (1) Die Bemessungsgrundlage für Zeiten 
der Kindererziehung beträgt 5 800 S. An die Stelle 
des Betrages von 5 800 S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47) verviel· 
fachte Betrag. 

(2) Überschneiden sich Zeiten der Kindererziec 
hung mit Monaten einer Selbstversicherung für die 
Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur 
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes 
gemäß § 18 a des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes oder einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 
Z 3 und § 228 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, ist für diese Versiche­
rungsmonate nur die Bemessungsgrundlage gemäß 
den §§ 122 bzw. 126 anzuwenden. Überschneiden 
sich Zeiten der Kindererziehung mit Monaten einer 
leistungsunwirksamen Ersatzzeit, ist für diese 
Versicherungsmonate nur die Bemessungsgrund­
lage gemäß Abs. 1 anzuwenden. 

(3) Überschneiden sich Zeiten der Kindererzie­
hung und andere Versicherungs monate mit Aus­
nahme von Monaten einer Selbstversicherung für 
die Zeit der Pflege eines behinderten Kindes bis zur 
Vollendung des 4. Lebensjahres dieses Kindes 
gemäß § 18 a des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes, einer Ersatzzeit gemäß § 227 Abs. 1 Z 3 
und § 228 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes und einer leistungs unwirksamen 
Ersatzzeit, wird für diese sich überschneidenden 
Zeiten die Bemessungsgrundlage gemäß den §§ 122 
bzw. 126 und die Bemessungsgrundlage gemäß 
Abs. 1 zusammengezählt. 

(4) Die Bemessungsgrundlage gemäß Abs. 1 bzw. 
Abs. 3 ist nur auf den auf die Zeiten der 
Kindererziehung entfallenden Steigerungsbetrag 
(§ 139) anzuwenden." 

41. § 124 wird aufgehoben. 

42. § 125 wird aufgehoben. 
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43. § 126 lautet: 

"Bemessungs grundlage in besonderen Fäl1en 

§ 126. Läßt sich eine Bemessungsgrundlage 
gemäß § 122 nicht ermitteln, so ist die Bemessungs-

'. grundlage gleich einem Vierzehntel der Bemes­
sungsgrundlage, die für die Leistungen der Unfall­
versicherung gilt bzw. die bei einem Arbeitsunfall 
zum Stichtag gegolten hätte." 

44. § 127 lautet: 

"Ermittlung der Bemessungsgrundlage aus den 
Beitragsgrundlagen 

§ 127. (1) Die für die Bildung der Bemessungs­
. grundlage gemäß § 122 heranzuziehenden monatli­
chen Gesamtbeitragsgrundlagen sind aus den 
Beitragsgrundlagen eines Beitragsjahres unter Be­
dachtnahme auf Abs. 2 zu ermitteln, indem die 
Summe der Beitragsgrundlagen der Pflichtversiche­
rung eines Kalenderjahres durch die in diesem 
Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung geteilt wird. Soweit Beitragsgrundla­
gen der freiwilligen Versicherung zu berücksichti­
gen sind, ist in gleicher Weise für jedes in Betracht 
kommende Kalenderjahr eine monatliche Gesamt­
beitragsgrundlage für Beitragsmonate der freiwilli­
gen Versicherung zu bilden. 

(2) Bei der Ermittlung der jeweiligen Gesamtbei­
tragsgrundlage nach Abs. 1 ist als Beitragsgrundlage 
heranzuziehen: Für Beitragszeiten 

a) nach dem 31. Dezember 1957 die Beitrags­
grundlage gemäß § 25 dieses Bundesgesetzes 
oder gemäß § 17 des Gewerblichen Selbstän­
digen -Pensionsversicherungsgesetzes ; 

b) vor dem 1. Jänner 1958 die Beitragsgrund­
lage, die sich bei Anwendung der Bestimmun­
gen des § 2S ergeben würde; 

c) der Weiter- oder Selbstversicherung die 
Beitragsgrundlage gemäß § 33 dieses Bundes­
gesetzes oder gemäß § 26 bzw. § 191 Abs. 3 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions­
versicherungsgesetzes ; 

d) gemäß § 115 Abs. S die hiefür in Betracht 
kommende Beitragsgrundlage. 

(3) Die sich gemäß Abs. 2 ergebende Beitrags­
grundlagedarf jedoch 500 S nicht unterschreiten· 
und, soweit es sich um Beitragsgrundlagen gemäß 
Abs. 2 lit. bund d handelt, den Betrag von 3 600 S 
nicht überschreiten. . 

(4) Die monatliche Gesamtbeitragsgrundlage darf 
den Betrag der im jeweiligen Beitragsjahr geltenden 
bzw. in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrund­
lage (§ 48) nicht übersteigen. 

(5) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen 
(Abs. 1) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden, am Stichtag oder zum Bemessungs­
zeitpunkt gemäß § 143 in Geltung stehenden 
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufzuwerten und mit dem 

ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Beitrags­
belastungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen." 

45. § 127 a lautet: 

"Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in der 
Bemessungsgrundlage bei gleichzeitiger Ausübung 
mehrerer versicherungspflichtiger Erwerbstätigkei-

ten (Beschäftigungen) 

§ 127 a. (1) Übt ein nach diesem Bundesgesetz in 
der Pensionsversicherung Pflichtversicherter in 
einem Kalenderjahr auch eine oder mehrere 
Erwerbstätigkeit( en) bzw. Beschäftigung( en) aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsversiche­
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setz und (oder) nach dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz begründet (begründen), so sind allen 
monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß § 242 
Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes im Kalenderjahr sechs Siebentel der Beitrags­
grundlagen im Kalenderjahr nach diesem Bundes­
gesetz und (oder) sechs Siebentel der Beitrags­
grundlagen im Kalenderjahr nach dem Bauern-So­
zialversicherungsgesetz zuzuschlagen. 

(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Betrag ist durch die 
Zahl der im Kalenderjahr liegenden Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung zu teilen, wobei sich 
deckende Beitragsmonate nur einmal zu zählen 
sind. 

(3) Die nach Abs. 2 ermittelte monatliche 
Beitragsgrundlage darf sechs Siebentel der im 
jeweiligen Beitragsjahr geltenden bzw. in Geltung 
gestandenen Höchstbeitragsgrundlage in der Pen­
sionsversicherung (§ 48) nicht übersteigen. 

(4) Den monatlichen Beitragsgrundlagen gemäß 
Abs.2 und 3 in einem Kalenderjahr sind die gemäß 
§ 242 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes zu berücksichtigenden Sonderzahlungen 
und ein Siebentel der Beitragsgrundlagen aller in 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesge­
setz und (oder) nach dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz im Kalenderjahr erworbenen Versiche­
rungsmonate zuzuschlagen. Alle zugeschlagenen 
Beträge dürfen zusammen den für Sonderzahlungen 
vorgesehenen Höchstbetrag gemäß § 54 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht 
überschreiten. 

(5) Aus der gemäß Abs. 4. ermittelten Summe ist 
für jedes Kalenderjahr eine monatliche Gesamtbei­
tragsgrundlage zu ermitteln, indem diese Summe 
durch die Zahl der im Kalenderjahr liegenden 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung geteilt wird, 
wobei sich deckende Beitragsmonate nur einmal zu 
zählen sind. Die monatliche Gesamtbeitragsgrund­
lage darf die im jeweiligen Beitragsjahr geltende 
bzw. in Geltung gestandene Höchstbeitragsgrund­
lage (§ 48) in der Pen~ionsversicherung nicht 
überschreiten. 
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(6) Monatliche Gesamtbeitragsgrundlagen 
(Abs.5) sind mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
entsprechenden, am Stichtag oder zum Bemessungs­
zeitpunkt gemäß § 143 in Geltung stehenden 
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufzuwerten und mit dem 
ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden Beitrags­
belastungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen. 

(7) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Allgemei­
n~n Sozialversicherungsgesetz oder nach diesem 
Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz und dem Bauern-Sozialversicherungs-

. gesetz gilt nur in der Pensionsversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz als 
erworben. Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundla­
gen nach diesem Bundesgesetz und. nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz gilt nur in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz als 
erwdrben." 

46. § 127 blautet: 

"Anrechnung für die Höherversicherung bzw. 
Erstattung von Beiträgen in der Pensionsversiche­

rung 

§ 127 b. (1) Überschreitet in einem Kalenderjahr 
bei gleichzeitig ausgeübten versicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeiten nach diesem Bundesgesetz oder 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Bauern­
Sozialversicherungsgesetz oder bei gleichzeitig 
ausgeübten versicherungspflichtigen Beschäftigun­
gen na2h...qem Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setz und selbständigen Erwerbstätigkeiten die 
Summe aller Beitragsgrundlagen der Pflichtversi­
cherung einschließlich der Sonderzahlungen die 
Summe der monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen 
im Kalenderjahr (§ 127 bzw. § 127 a Abs. 5), so gilt 
der Beitrag zur Pensionsversicherung, der auf den 
Überschreitungsbetrag entfällt, wenn nicht nach 
Abs. 2 Beiträge erstattet wurden, im Rahmen der 
Bestimmungen des § 33 als Beitrag zur Höherversi­
cherung; hiebei ist als Beitragssatz jeweils der aus 
der Summe der Beitragssätze gemäß § 51 Abs. 1 Z 3 
lit. a und § 51 a des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes sich ergebende Beitragssatz zur Zeit 
der Entrichtung heranzuziehen. Beitragsteile, die im 
Rahmen der Bestimmungen des § 33 nicht als 
Beitrag zur Höherversicherung gelten, sind bei 
Eintritt des Versicherungsfalles aufgewertet mit 
dem der zeitlichen Lagerung entsprechenden 
Aufwertungsfaktor (§ 47) in halber Höhe zu 
erstatten. 

(2) Der (die) Versicherte kann bei sonstigem 
Ausschluß bis 31. Jänner eines jeden Kalenderjahres 
bei einem der beteiligten Versicherungsträger für im 
Vorjahr fällig gewordene Beiträge den Antrag 
stellen, ihm (ihr) den auf den Überschreitungsbetrag 
(Abs. 1) entfallenden Beitrag oder den gemäß § 33 
zur Höherversicherung nicht anrechenbaren Beitrag 
zu erstatten, wobei der hal~e Beitragssätz nach 
Abs. 1 anzuwenden ist. 

(3) Der nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erstattende 
Betrag ist dem auszahlenden Versicherungsträger 
aus dem Ausgleichsfonds der Pensionsversiche­
rungsträger (§ 447 g des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes) zu ersetzen." 

47. Dem § 129 Abs.3 wird folgender Satz 
angefügt: . 

"Die Bestimmungen des § 245 Abs. 7 des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes sind anzuwenden." 

47 a. § 129 Abs. 4 lit. blautet: 
"b) sind V ~rsicherungsmonate, die sich zeitlich 

decken, nur einfach zu zählen, wobei 
folgende Reihenfolge gilt: 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung und 
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2, 
leistungswirksamer Ersatzmonat mit Aus­
nahme von Ersatzmonaten gemäß § 116 a, 
Beitragsmonat der freiwilligen Versiche­
rung' 
Ersatzmonat gemäß § 116 a, 
leistungsunwirksamer Ersatzrnonat; 

bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt 
nachstehende Reihenfolge: 

Pensionsversicherung nach dem Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetz, 
Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gesetz~ 

Pensionsversicherung nach dem Bauern­
Sozialversicherungsgesetz. " 

47 b. § 129 Abs. 4 lit. c wird aufgehoben. 

48. § 129 Abs. 7 Z 3 lautet: 
,,3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 

gelten für Beitragsmonate nach dem Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetz bzw. nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz jene Be­
träge, die für die Ermittlung der Bemessungs­
grundlage nach dem Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetz bzw. dem Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetz heranzuziehen wären, als 
monatliche Gesamtbeitragsgrundlage im Sinne 
des § 127." 

49. § 129 Abs. 7 Z 4 wird aufgehoben. 

49 a. § 129 Abs. 7 Z 7 wird aufgehoben. 

50. § 130 lautet: 

"Alterspension 

§ 130. (1) Anspruch auf Alterspension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjah­
res, wenn die Wartezeit (§ 120) erfüllt ist. 

(2) Ab dem Tag, ab dem der (die) Versicherte eine 
die Versicherungspflicht nach diesem Bundesgesetz 
oder dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 

. oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz be­
gründende Erwerbstätigkeit ausübt, gebührt die 
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Alterspension als Teilpension im Ausmaß von 85 vH 
der nach § 139 ermittelten Pension, sofern am 
Stichtag nicht mehr als 360 Beitragsmonate vorlie­
gen. Der Hundertsatz von 85 erhöht sich ab dem 
361. Beitragsmonat für jeden Beitragsmonat um 
0,25 bis zum Höchstausmaß von 100; erreicht eine 
Teilpension das Ausmaß von 100 vH, gilt sie weiter 
als Teilpension, solange eine die Versicherungs­
pflicht begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird. Eine Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das den nach 
§ 150 Abs. 1 lit. a bb jeweils in Betracht kommenden 
Richtsatz nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück­
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des 
Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Endet die 
Erwerbstätigkeit, gebührt die Alterspension ab dem 
dem Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag in 
der sich nach § 143 ergebenden Höhe. 

(3) Ein Antrag auf Alterspension gemäß Abs. 1 ist 
nicht zulässig, wenn bereits Anspruch auf eine 
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 
(§ 131 a), eine vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§ 131), eine Gleitpension 
(§ 131 b) oder eine vorzeitige Alterspension wegen 
dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c) besteht." 

51. § 131 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungs dauer hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
.nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

1. die Wartezeit (§ 120) erfüllt ist, 
2. am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versicherungs­
monate erworben sind, 

3. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 
dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nachgewiesen sind oder die letzten zwölf 
Versicherungsmonate vor dem Stichtag Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung oder 
Ersatzmonate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. 
Z 6 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes sind; fallen in den Zeitraum der letzten 
36 Kalendermonate vor dem Stichtag Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1 Z 5 bzw. Ersatz­
monate gemäß § 227 Abs. 1. Z 6 des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes, so verlängert 
sich der Zeitraum um diese Zeiten bis zum 
Höchstausmaß von 42 Kalendermonaten, und 

4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist; eine Erwerbstätigkeit, auf 
Grund der ein Erwerbseinkommen bezogen 
wird, das das nach § 5 Abs.2. lit. c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes je­
weils in Betracht kommende Monatseinkom­
men nicht übersteigt, bleibt hiebei unberück­
sichtigt. Als Erwerbseinkommen auf. Grund 

einer Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 
Abs. 2 des Bezügegesetzes bezeichneten Be­
züge." 

52. Im § 131 Abs. 2 wird der Ausdruck "Abs. 1 
lit. d" durch den Ausdruck ,,Abs. 1 Z 4" ersetzt. 

53. Dem § 131 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 139 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 143 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 130 Abs. 1." 

54. Im § 131 a Abs. 1 erster Satz -entfällt der 
Ausdruck", die weitere Voraussetzung des § 130 
Abs. 2 erfüllt hat". 

55. Dem § 131 a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 
weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 139 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 143 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß § 130 Abs. 1." 

56. Nach § 131 a wird folgender § 131 b einge­
fügt: 

"Gleitpension 

§ 131 b. (1) Anspruch auf Gleitpension hat der 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjah­
res, wenn 

1. die Voraussetzungen der vorzeitigen Alters­
pension bei langer Versicherungsdauer - mit 
Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens 
einer versicherungspflichtigen unselbständigen 
Erwerbstätigkeit am Stichtag - erfüllt sind; 

2. der Antrag auf Zuerkennung einer Gleitpen­
sion vor Erreichung des für die Alterspension 
gemäß § 130 maßgeblichen Lebensalters ge­
stellt wird und bei der AntragsteIlung . 
a) im Falle einer im letzten Jahr vor der 

AntragsteIlung ausgeübten unselbständi~ 
gen Erwerbstätigkeit durch den Antrag­
steller erklärt wird, welches Ausmaß der 
wöchentlichen Arbeitszeit in diesem Zeit­
raum zu leisten war, und 

b) eine Vereinbarung zwischen dem Antrag­
steller und einem künftigen Arbeitgeber 
nachgewiesen wird, durch die eine Teil­
zeitvereinbarung im Ausmaß von höch-
~stens 28 Wochenstunden oder - im Fall 
einer Teilzeitbeschäftigung im letzten Jahr 
vor der AntragsteIlung - von höchstens 
70 vH der zuletzt geleisteten Arbeitszeit 
(lit. a) während des Bezuges der Gleitpen­
sion ohne Verpflichtung des Arbeitneh­
mers zur Mehrarbeit über die jeweiligen 
Höchstgrenzen gemäß Abs. 2 hinaus fest­
gelegt wird. 

-------------------------------------------- ----
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(2) Die Gleitpension gebührt als Teilpension im 
Ausmaß von . 

1. 70 vH der nach § 139 ermittelten Pension, 
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits­
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor­
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er­
werbstätigkeit höchstens 20 Stunden, nach 
Teilzeitarbeit höchstens 50 vH dieses Ausma­
ßes der Teilzeitarbeit beträgt; 

2. 50 vH der nach § 139 ermittelten Pension, 
wenn das Ausmaß der wöchentlichen Arbeits­
zeit nach unselbständiger Erwerbstätigkeit mit 
gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Nor­
malarbeitszeit oder nach selbständiger Er­
werbstätigkeit höchstens 28 Stunden, nach 
Teilzeitarbeit höchstens 70 vH dieses Ausma­
ßes der Teilzeitarbeit beträgt. 

(3) Für unselbständig Erwerbstätige, auf deren 
Beschäftigungsverhältnis im letzten Jahr vor der 
AntragsteIlung keine zwingenden Arbeitszeitbe­
stimmungen Anwendung gefunden haben, ist jenes 
Ausmaß der höchstzulässigen Teilzeitarbeit wäh­
rend des Bezuges der Gleitpension anzuwenden, das 
für Versicherte maßgeblich ist, die vor der 
AntragsteIlung unselbständig erwerbstätig mit Nor­
malarbeitszeitverpflichtung waren. 

(4) Für das zulässige Höchstausmaß an Arbeits­
zeit während des Bezuges der Gleitpension ist die 
überwiegende Tätigkeit im letzten Jahr vor der 
AntragsteIlung maßgebend. 

(5) Wird während des Bezuges von Gleitpension 
die Arbeitszeit gemäß Abs. 2 im Durchschnitt eines 
Kalendermonates über- oder unterschritten, so ist 
die Gleiipension für diesen Monat entsprechend 
herab- oder hinaufzusetzen oder hat in diesem 

. Monat wegzufallen. 

(6) Die Gleitpension fällt mit dem Tag weg, an 
dem der (die) Versicherte eine die Versicherungs­
pflicht begründende selbständige Erwerbstätigkeit 
oder eine weitere die Versicherungspflicht begrün­
dende unselbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, 
die das Entstehen eines Anspruchs nach § 131 Abs. 1 
Z 4 ausschließen würde. Ist die Gleitpension aus 
diesem Grund weggefallen und endet die Erwerbs­
tätigkeit, so lebt die Gleitpension unbeschadet·des 
Abs. 5 auf die dem Versicherungsträger erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im 
früher gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf: 

(7) Stellt der Versicherte vor Vollendung des 
65. Lebensjahres, die Versicherte vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres die Erwerbstätigkeit ein und 
verzichtet er (sie) auf die Gleitpension, ist die gemäß 
§ 139 ermittelte Pension gemäß § 143 zu erhöhen 
und gebührt ab diesem Zeitpunkt als vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer. 

(8) Besteht bis zur Vollendung des 65. Lebensjah­
res bei männlichen Versicherten bzw. des 60. Le­
bensjahres bei weiblichen Versicherten Anspruch 
auf Gleitpension, ist die gemäß § 139 ermittelte 
Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß § 143 zu 
erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt als 
Alterspension gemäß § 130 Abs. 1." 

57. Nach § 131 b (neu) wird folgender § 131 c 
eingefügt: 

"V orzeitige Alterspension wegen dauernder Er­
werbsunfähigkeit 

§ 131 c. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen­
sion wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit hat der 
(die) Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens~ 
jahres, wenn er (sie) 

1. die Wartezeit erfüllt hat (§ 120), 
2. innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor 

dem Stichtag 24 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung oder innerhalb der letzten 
180 Kalendermonate vor dem Stichtag 36 Bei­
tragsmonate der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nachweist und 

3. infolge von Krankheit oder anderen Gebre­
chen oder Schwäche seiner (ihrer) körperli­
chen oder geistigen Kräfte dauernd außer­
stande ist, jener selbständigen Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, die er (sie) zuletzt durch 
mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt hat. 
Hiebei sind, soweit nicht ganze Kalendermo­
nate dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 
30 Kalendertage in einem Kalendermonat 
zusammenzufassen. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit ausübt; eine 
Erwerbstätigkeit, auf Grund derer ein Erwerbsein­
kommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes je­
weils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Als 
Erwerbseinkommen auf Grund einer Erwerbstätig­
keit gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegeset­
zes bezeichneten Bezüge. Ist die Pension aus diesem 
Grund weggefallen und endet die Erwerbstätigkeit, 
so lebt die Pension auf die dem Versicherungsträger 
erstattete Anzeige über das Ende der Erwerbstätig­
keit im früher- gewährten Ausmaß mit dem dem 
Ende der Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder 
auf: 

(3) Bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei 
- männlichen Versicherten, des 60. Lebensjahres bei 

weiblichen Versicherten, ist die gemäß § 139 
ermittelte Pension zu diesem Zeitpunkt gemäß 
§ 143 zu erhöhen; sie gebührt ab diesem Zeitpunkt 
als Alterspension gemäß§ 130 Abs. 1." 
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58. § 132 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension 
hat der (die) Versicherte bei dauernder Erwerbsun­
fähigkeit, wenn die Wartezeit erfüllt ist (§ 120) und 
er (sie) am Stichtag (§ 113 Abs.2) noch nicht die 
Voraussetzung für eine Alterspension, eine vorzei­
tige Alterspension bei langer Versicherungsdauer, 
oder eine vorzeitige Alterspension wegen dauernder 
Erwerbsunfähigkeit (geminderter Arbeitsfähigkeit) 
nach diesem Bundesgesetz oder nach dem Allgemei­
nen Sozialversicherungsgeseti oder nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz erfüllt hat." 

59. Dem § 132 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Wurden Maßnahmen der Rehabilitation 
gewährt und wurde durch diese Maßnahmen das im 
§ 157 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht, fällt die 
Erwerbsunfähigkeitspension mit dem Monatsersten 
weg, ab dem das im Monat gebührende Erwerbsein­
kommen, zu der der Pensionsbezieher durch die 
Rehabilitation befähigt wurde, das Zweifache der 
Bemessungsgrundlage und die jeweils geltende 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 48) übersteigt. Ist die 
Pension aus diesem Grund weggefallen, so lebt sie 
auf die dem Versicherungsträger erstattete Anzeige 
mit dem Ersten des Monats wieder auf, in dem das 
Erwerbseinkommen unter die genannten Grenzbe­
träge abgesunken ist." 

60. § 133 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) 
Versicherte, 

a) der (die) das 50. Lebensjahr vollendet hat, 
und 

b) dessen (deren) persönliche Arbeitsleistung zur 
Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig 
war, 

wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen 
Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) körperli~ 
chen oder geistigen Kräfte dauernd außerstande ist, 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, 
die eine ähnliche Ausbildung sowie gleichwertige 
Kenntnisse und Fähigkeiten wie die Erwerbstätige 
keit erfordert, die der ( die) Versicherte zuletzt 
durch mindestens 60 Kalendermonate ausgeübt 
hat." 

61. § 136 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nach 
Maßgabe der Abs. 2 und 3 auch 

1. der Frau, 
2, dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei­
trag) zu leisten hatte bzw. Unterhalt geleistet hat, 
und zwar 

a) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, 

b) auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches, 
c) auf Grund einer vor Auflösung (Nichtigerklä­

rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtung, 

d) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbe­
darfs ab einem Zeitpunkt nach der Rechts­
kraft der Scheidung bis zu seinem (ihrem) 
Tod, mindestens während, der Dauer des 
letzten Jahres vor seinem (ihrem) Tod, wenn 
die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, 

sofern und solange die Frau (der Mann) nicht eine 
neue Ehe geschlossen hat." 

62. § 139 lautet: 

"Alters( Erwerbsunfähigkeits )pension, Ausmaß 

§ 139. (1) Die Leistungen aus den Versicherungs­
fällen des Alters und die Erwerbsunfähigkeitspen­
sion bestehen aus dem Steigerungsbetrag, bei 
Vorliegen einer Höherversicherun'g auch aus dem 
besonderen Steigerungsbetrag gemäß § 141 Abs. 1. 
Zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührt ein Zu­
rechnungszuschlag nach Maßgabe des § 140. Der 
Steigerungsbetrag ist ein Hundertsatz der Bemes­
sungsgrundlage. 

(2) Der Hundertsatz gemäß Abs. 1 beträgt für je 
zwölf Versicherungsmonate 
bis zum 360. Monat ...................... 1,9, 
vom 361. Monat an ...................... 1,5. 
Ein Rest vonweniger als zwölf Versicherungsmona­
ten wird in der Weise berücksichtigt, daß für jeden 
restlichen Monat ein Zwölfte I des nach der 
zeitlichen Lagerung in Betracht kommenden 
Hundertsatzes heranzuziehen ist; der sich erge­
bende Hundertsatz ist auf drei Dezimalstellen zu 
runden. 

(3) Bei Inanspruchnahme einer' Leistung nach 
dem 60. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 
55. Lebensjahr bei Frauen ist, sofern zu diesem 
Zeitpunkt nicht bereits ein bescheidmäßig zuer­
kannter Anspruch auf eine Pension aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme 
von Pensionen aus dem Versicherungsfall des Todes 
bestanden hat, der Hundertsatz gemäß Abs. 2 mit 
dem Faktor, der sich aus der Teilung der Zahl 80 
durch die um acht Sechzigstel der Zahl der Monate, 
die bei Männern zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres, bei Frauen zwischen der Vollen­
dung des 55. Lebensjahres und dem Stichtag liegen, 
verminderte Zahl 80 ergibt, zu vervielfachen. Von 
den Monaten, die zwischen der Vollendung des 
60. Lebensjahres bei Männern bzw. des 55. Lebens­
jahres bei Frauen und dem Stichtag liegen, sind 
höchstens 60 Monate zu berücksichtigen. Der 
Faktor ist auf sechs Dezimalstellen zu runden. 

(4) Der Hundertsatz gemäß Abs. 2 bzw. 3 darf 80 
nicht übersteigen." 
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63. § 140 lautet: 

"Zurechnungszuschlag zur Erwerbsunfähigkeitspen­
SIon 

§ 140. (1) Zur Erwerbsunfähigkeitspension 'ge­
bührtzum Steigerungsbetrag gemäß § 139 Abs. 1 
ein Zurechnungszuschlag, wenn der Stichtag (§ 113 
Abs. 2) vor der Vollendung des 56. Lebensjahres 
liegt. 

(2) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt für je zwölf Kalendermonate ab dem 
Stichtag bi$ zum Monatsersten nach Vollendung des 
56. Lebensjahres mit 1,9 vH der Bemessungsgrund­
lage (§§ 126,127 bzw. 127 a) mit der Maßgabe, daß 
der so ermittelte Hundertsatz zusammen mit dem 
Hundertsatz gemäß § 139 Abs. 260 nicht übersteigt. 
§ 139 Abs. 2 letzter Satz ist anzuwenden. 

(3) Der Zurechnungszuschlag gemäß Abs. 1 
gebührt höchstens mit dem Betrag, um den die 
Summe aus einem Erwerbseinkommen und dem 
Steigerungsbetrag gemäß § 139 Abs. 1 die Bemes­
sungsgrundlage (§§ 126, 127 bzw. 127 a) unter­
schreitet. 

(4) Die Höhe des Zurechnungszuschlags ist unter 
Berücksichtigung eines allfälligen Erwerbseinkom­
mens am Stichtag festzustellen. Der Zurechnungs­
zuschlag ist ab Beginn des Monates nach der 
Änderung des Erwerbseinkommens neu festzuset­
zen." 

64. Die Überschrift zu § 141 lautet: 

"Besonderer Steigerungsbetrag für Beiträge zur 
Höherversicherung" 

65. Im § 141 Abs. 1 wird der Ausdruck "gemäß 
§ 142" durch den Ausdruck "gemäß den §§ 127 b 
und 142" ersetzt. 

66. § 141 Abs. 2, 3 und 5 werden aufgehoben. 

67. Im § 141 Abs.6 erster Satz entfällt der 
. Ausdruck "und des Monatsbetrages der Höherver­

sicherungspension" . 

68. Im § 141 Abs. 7 entfällt der Ausdruck "und 
der Monatsbetrag der Höherversicherungspen­
sion" . 

69. Dem § 142 wird folgender Satz angefügt: 

"Dies gilt nicht, wenn es sich um Ersatzmonate 
gemäß § 116 a handelt." 

70. § 143 lautet~ 

"Erhöhung von Leistungen aus dem Versicherungs­
fall des Alters bei Inanspruchnahme einer Teilpen­

sion bzw. b~i Wegfall der Pension 

§ 143. (1) Wird in den Fällen der §§ 130 Abs. 2 
und 131 b, in denen eine Teilpension gewährt 
wurde, die neben dem Pensionsbezug ausgeübte 
Erwerbstätigkeit eingestellt, und verzichtet der (die) 
Versicherte in den Fällen des § 131 b auf die 

Gleitpension, oder vollendet der (die ) Versicherte in 
den Fällen des § 131 b das 65. Lebensjahr (das 
60. Lebensjahr), so gebührt dem (der) Versicherten 
ein erhöhter Steigerungs betrag, der gemäß Abs. 3 
und 4 zu berechnen ist. 

(2) In den Fällen der §§ 131, 131 a und 131 c, in 
denen die Pension wegen einer Erwerbstätigkeit 
weggefallen ist, gebührt dem (der) Versicherten ab 
dem Erreichen des Anfallsalters für die Alterspen­
siongemäß § 130 Abs. 1 ein erhöhter Steigerungsbe­
trag, der gemäß Abs. 5 und 6 zu berechnen ist. 

(3) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension, von der die Teilpension berechnet wurde, 
ist für je zwölf Kalendermonate der Inanspruch­
nahme der Teilpension 

bei einer Teilpension von 70 vH und mehr mit 
dem Faktor 1,009, 
bei einer Teilpension von 50 vH mit dem Faktor 
1,015 

zu vervielfachen. Der Wegfall der Teilpension 
gemäß § 131 b Abs. 5 und 6 ist dabei einer 
Teilpension von 50 vH gleichzuhalten. Ein Rest von 
weniger als zwölf Monaten wird in der Weise 
berücksichtigt, daß für jeden restlichen Monat ein 
Zwölf tel des um 1 verminderten Faktors zu 
errechnen und die Summe dieser Beträge aus den 
restlichen Monaten um 1 erhöht wird. Der sich 
ergebende Faktor ist auf fünf Dezimalstellen zu 
runden. Der Hundertsatz darf 80 nicht übersteigen. 

(4) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 3 . der zum auf den 
Zeitpunkt der Einstellung der Erwerbstätigkeit 
folgenden Monatsersten zu ermittelnden Bemes­
sungsgrundlage. 

(5) Der Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
Pension ist für je zwölf Kalendermonate des 
Wegfalls der Pension, in denen eine Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Sozialversiche­
rungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstä­
tigen oder dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
bestanden hat, mit dem Faktor 1,015 zu vervielfa­
chen. Abs. 3 dritter bis fünfter Satz sind anzuwen­
den. 

(6) Der erhöhte Steigerungsbetrag ist der 
Hundertsatz gemäß Abs. 5 der zum auf die 
Vollendung des 65. Lebensjahres bei männlichen 
Versicherten, auf die Vollendung des 60. Lebens­
jahres bei weiblichen Versicherten folgenden 
Monatsersten zu ermittelnden Bemessungsgrund­
lage." 

71. Der bisherige § 143 erhält die Bezeichnung 
§ 143 a. 

72. § 143 a (neu) Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,Anspruch auf die erhöhte Alterspenion hat der 
( die) Versicherte, der (die) die Alterspension gemäß 
§ 130 Abs. 1 erst nach Erreichung des Anfallsalters 
in Anspruch nimmt, wenn er (sie) die Wartezeit 
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- (§ 120) nach den am Stichtag der erhöhten 
Alterspension in Geltung gestandenen Rechtsvor­
schriften erfüllt hat und vor diesem Zeitpunkt nicht 
bereits ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch 
auf Pension aus einer gesetzlichen Pensionsversi­
cherung mit Ausnahme von Pensionen des Versi­
cherungsfalles des Todes besteht bzw. bestanden 
hat." 

73. § 144 lautet: 

"Kinderzuschüsse 

§ 144. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche­
rungsfällen des Alters und der dauernden Erwerbs­
unfähigkeit gebührt für jedes Kind (§ 128) ein 
Kinderzuschuß. Für die Dauer des Anspruches auf 
Kinderzuschuß gebührt für ein und dasselbe Kind 
kein weiterer Kinderzuschuß. Über das vollendete 
18. Lebensjahr wird der Kinderzuschuß nur auf 
besonderen Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 300 S monatlich." 

74. § 145 lautet: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Juli 1993 

§ 145. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al­
ters)pension hatte, 60 vH der Pension, auf die 
er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt 
hätte; 

2. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, ohne nach deren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung 
erworben zu haben, 60 vH dieser Pension; -

3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension 
und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten 
der Pflichtversicherung nach diesem Bundes­
gesetz, dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz erworben hatte, 60 vH der 
Erwerbsunfähigkeitspension; hiebei ist das 
Ausmaß der in der Erwerbsunfähigkeitspen­
sIOn berücksichtigten Steigerungs beträge 
(§ 139) um die auf die Beitragszeiten 
entfallenden Steigerungsbeträge zu erhöhen. 
Ein in der Erwerbsunfähigkeitspension allen­
falls enthaltener Zurechnungszuschlag (§ 140 
Abs. 1 und 2) ist unter Berücksichtigung der 
weiteren Beitragszeiten entsprechend zu 
vermindern. Das Gesamta~smaß der Pension 
darf 80 vH der Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§ 130), vorzei­
tige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 
(§ 131 a), vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer (§. 131), Gleitpension 
(§ 131 b) oder vorzeitige Alterspension wegen 
dauernder Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c) und 
nach deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge-

setz, dem Allgemeinen Sozialversicherurigs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, 60 vH der unter 
Anwendung des § 143 zu ermittelnden 
Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben. 
Ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender 
Zurechnungszuschlag ist ohne Anwendung des 
§ 140 -Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 
Abs. 4 lit. abis c darf den gegen den Versicherten 
( die Versicherte) zur Zeit seines (ihres ) Todes 
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des 
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§47) aufgewerteten Anspruch 
auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um 
eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem 
(der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende 
Witwen(Witwer)rente sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit­
wer)pension nicht übersteigen. Eine vertraglich oder 
durch gerichtlichen Vergleich übernommene Erhö­
hung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt 
außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des 
Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde­
stens ein Jahr vergangen ist. 

(3) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor 
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen 
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) Anspruchsberechtigten nach dem (der) 
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit­
wen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen (Wit­
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

-(4) Abs.2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung lautende Urteil den 

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes 
enthält, 

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 

a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles erwerbsunfähig ist oder 
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b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind· im Sinne des 
§ 128 Abs. 1 Z 1 und Abs.2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an Kindes 
Statt angenommen worden ist und das Kind in 
allen diesen Fällen im Zeitpunkt des Todes 
des in Betracht kommenden Elternteiles 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 128 Abs. 1 
letzter Satz) mit dem anderen Eheteil lebt, 
Das Erfordernis der ständigen Hausgemein­
schaft entfällt bei nachgeborenen Kindern." 

75. § 145 lautet: 

"Witwen(Witwer)pension, Ausmaß ab 1. Jän­
ner 1995 

§ 145. (1) Das Ausmaß der Witwen(Witwer)pen­
sion ergibt sich aus einem Hundertsatz der Pension 
des (der) Versicherten. Als Pension gilt, wenn der 
(die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

1. keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al­
ters)pension hatte, die Pension, auf die er (sie) 
in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

2. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al-
ters)pension hatte, ohne nach geren Anfall 
weitere Beitragszeiten der Pflichtversicherung 
erworben zu haben, diese Pension; 

3. Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitspension 
und nach deren Anfall weitere Beitragszeiten 
der Pflichtversicherung nach diesem Bundes­
gesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz oder dem Bauern-Sozialversicherungs­
gesetz erworben hatte, diese Erwerbsunfähig­
keitspension; hiebei ist das Ausmaß der in der 
Erwerbsunfähigkeitspension berücksichtigten 
Steigerungsbeträge (§ 139) um die auf die 
Beitragszeiten entfallenden Steigerungsbe­
träge zu erhöhen. Ein in der Erwerbsunfähig­
keitspension allenfalls enthaltener Zurech­
nungszuschlag (§ 140 Abs. 1 und 2) ist unter 
Berücksichtigung der weiteren Beitragszeiten 
entsprechend zu vermindern. Das Gesamtaus­
maß der Pension darf 80 vH der Bemessungs­
grundlage nicht übersteigen; 

4. Anspruch auf Alterspension (§ 130), vorzeitige 
Alterspension bei Arbeitslosigkeit (§ 131 a), 
vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer (§ 131), Gleitpension (§ 131 b) 
oder vorzeitige Alterspension wegen dauern­
der Erwerbsunfähigkeit (§ 131 c) und nach 
deren Anfall weitere Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesge­
setz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setz oder dem Bauern-Sozialversicherungsge­
setz erworben hatte, die unter Anwendung des 
§ 143 zu ermittelnde Pension. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüsse außer Ansatz zu bleiben. 
Ein zur Erwerbsunfähigkeitspension gebührender 
Zurechnungszuschlag ist ohne Anwendung des 
§ 140 Abs. 3 zu ermitteln. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird 
vorerst die Bemessungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) durch die Bemessungsgrundlage des (der) 
Verstorbenen geteilt, auf drei Dezimalstellen 
gerundet und mit der Zahl 24 vervielfacht. Der 
Hundertsatz ergibt sich sodann aus der Verminde­
rung der Zahl 76 um die vorhin ermittelte Zahl. Er 
beträgt jedoch mindestens 40 und höchstens 60. 

(3) Als Bemessungsgrundlage der Witwe (des 
Witwers) im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt 
des Todes des (der) Versicherten .zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 126, 127 
bzw. 127 a. Bezieht die Witwe (der Witwer) im 
Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten eine 
Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt als 
Bemessungsgrundlage der Witwe (des Witwers) die 
für diese Pension maßgebliche Bemessungsgrund­
lage; § 50 Abs.4 ist entsprechend anzuwenden. 
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Be­
tracht, ist die höchste heranzuziehen. Läßt sich eine 
Bemessungsgrundlage nicht ermitteln, weil die 
Witwe (der Witwer) ab dem Jahre 1956 ausschließ­
lich Erwerbseinkünfte im Ausland erzielte bzw. sich 
ausschließlich in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis befand, so ist § 126 anzuwenden. 

(4) Als Bemessungsgrundlage der ( des) Verstor­
benen im Sinne des Abs. 2 gilt die zum Zeitpunkt des 
Todes des (der) Versicherten zu ermittelnde 
Bemessungsgrundlage im Sinne der §§ 126, 127 
bzw. 127 a. Bezieht er (sie) im Zeitpunkt des Todes 
eine Pension aus der Pensionsversicherung, so gilt 
als Bemessungsgrundlage die für diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage; § 50 Abs. 4 ist 
entsprechend anzuwenden. Kommen mehrere Be­
messungsgrundlagen in Betracht, ist die höchste 
heranzuziehen. 

(5) Dem Bezug einer Pension aus der Pensions­
versicherung im Sinne des Abs. 3 ist gleichzuhalten 

1. der Bezug eines Ruhegenusses auf Grund des 
Pensionsgesetzes 1965 bzw. gleichartiger lan­
desgesetzlicher Regelungen; 

2. der Bezug eines Ruhegenusses,Übergangsbei­
trages oder Unterhaltsbeitrages nach dem 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBL 
Nr. 30211984, dem Land- und forstwirtschaft­
lichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
BGBL Nr.296/1985, dem Bezügegesetz, 
BGBI. Nr. 273/1972, der Salinenarbeiter-Pen­
sionsordnung 1967, BGBI. Nr. 5/1968, dem 
Post- und Telegraphen-Pensionsgesetz 1967, 
BGBI. Nr. 231, dem Bundesgesefz vom 1. Juli 
1967 über die Pensionsansprüche der Zivilbe­
diensteten der ehemaligen k. u. k. Heeresver­
waltung und ihrer Hinterbliebenen, BGBI. 
Nr. 255, dem Verfassungsgerichtshofgesetz, 
BGBI. Nr. 8511953, dem Dorotheumsgesetz, 
BGBL Nr. 6611979, dem Bundestheaterpen­
sionsgesetz, BGBL Nr. 159/1958, § 163 Abs. 8 
des Bea'mten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
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BGBI. Nr. 333, der Bundesbahn-Pensionsord­
nung 1966, BGBI. Nr.313, Dienst(Pen­
sions)ordnungen für ehemalige Dienstnehmer 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Fonds, 
Stiftungen, Anstalten und Betriebe, die vom 
Bund, einem Bundesland, einem Gemeinde­
verband oder einer Gemeinde verwaltet 
werden, ferner ein Ruhebezug oder eine 
gleichartige Leistung nach den Pensionsvor­
schriften für die Österreichische National­
bank, nach Dienst(Pensions)ordnungen für 
ehemalige Dienstnehmer von sonstigen öffent­
lich-rechtlichen Körperschaften sowie von 
Einrichtungen, die der Kontrolle des Rech­
nungshofes unterliegen; dabei gilt als Bemes­
sungsgrundlage im Sinne des Abs. 3 die 
Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3 des 
Pensionsgesetzes 1965 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. ... bzw. vergleich­
bare Berechnungsgrundlagen nach anderen 
Regelungen für Bezüge gemäß Z 2; 

3. ein Bezug im Sinne des § 23 Abs.2 des 
Bezügegesetzes. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen 
des (der) Hinterbliebenen und der gemäß Abs.2 
berechneten Hinterbliebenenpension nicht den 
Betrag von 16000 S, so ist, solange diese Vorausset­
zung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Wit­
wer)pension so weit zu erhöhen, daß die Summe aus 
eigenem Einkommen und Hinterbliebenenpension 
den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte 
Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den 
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 
bemessene Witwen(Witwer)pension den Betrag von 
16000 S überschreitet, tritt diese an die Stelle des 
Betrages von 16000 S. An die Stelle des Betrages 
von 16000 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 1996, der unter Bedachtnahme 
auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47) 
vervielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten 
jedes Einkommen aus selbständiger oder unselb­
ständiger Erwerbsiätigkeit, die Bezüge im Sinne des 
§ 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, wiederkehrende 
Geldleistungen aus der gesetzlichen Sozialversiche­
rung einschließlich der Arbeitslosenversicherung 
sowie Ruhe(Versorgungs)genüsse. 

(7) Die Erhöhung der Witwen(Witwer)pension 
nach Abs. 6 ist erstmalig auf Grund des Pensionsan­
trages festzustellen. Sie gebührt ab dem Tag, an dem 
die Voraussetzungen für die Erhöhung erfüllt sind. 
Werden die Voraussetzungen für eine (weitere) 
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, 
gebührt diese auf beso~deren Antrag. Die Erhöhung 
gebührt· bis zum Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen weggefallen sind. Das gleiche gilt 
für die Festsetzung eines geringeren Ausmaßes der 
Erhöhung. 

(8) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 
Abs.4 lit. abis c darf den gegen den Versicherten 

(die Versicherte) zur Zeit seines (ihres) To'des 
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des 
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufgewerteten Anspruch 
auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um 
eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach dem 
(der) Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende 
Witwen(Witwer)rente sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende Witwen(Wit­
wer)pension nicht übersteigen. Eine vertraglich oder 
durch gerichtlichen Vergleich übernommerie Erhö­
hung des Unterhaltes (Unterhaltsbeitrages) bleibt 
außer Betracht, wenn seit dem Abschluß des 
Vertrages (Vergleiches) bis zum Tod nicht minde­
stens ein Jahr vergangen ist. 

(9) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 
Abs. 4 lit. d darf den vom Versicherten bzw. von der 
Versicherten in dem dort genannten Zeitraum, 
längstens jedoch während der letzten drei Jahre vor 
seinem (ihrem) Tod geleisteten durchschnittlichen 
monatlichen Unterhalt, vermindert um eine der 
(dem) . Anspruchsberechtigten nach dem (der) 
Versicherten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes gebührende Wit­
wen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen 
Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Ver~icherungsfall gebührende . Witwen(Wit­
wer)pension, nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
Unterhaltes bleibt außer Betracht, wenn seit dem 
Zeitpunkt der Erhöhung bis zum Tod nicht 
mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(10) Abs.8 und 9 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. das auf Scheidung· lautende Urteil den 

Ausspruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes 
enthält, 

2. die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

3. die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungsur­
teiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. Die 
unter Z 3 genannte Voraussetzung entfällt, 
wenn 
a) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt 

des Eintrittes der Rechtskraft des Schei­
dungsurteiles erwerbsunfähig ist oder 

b) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 128 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe 
stammt oder von den Ehegatten gemein­
sam an Kindes Statt angenommen worden 
ist und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht 
kommenden Elternteiles ständig in Haus­
gemeinschaft (§ 128 Abs. 1 letzter Satz) 
mit dem anderen Eheteil lebt. Das 
Erfordernis der ständigen Hausgemein­
schaft entfällt bei nachgeborenen Kin­
dern." 
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76. § 147 lautet: 

"Waisenpension, Ausmaß 

§ 147. Die Waisenpension beträgt für jedes 
einfach verwaiste Kind 40 vH, für jedes doppelt 
verwaiste Kind 60 vH einer nachdem verstorbenen 
Elternteil mit dem Hundertsatz 60 ermittelten 
Witwen(Witwer)pension nach § 145 Abs. 1." 

77. Im § 148 wird der Klammerausdruck ,,(§§ 145 
Abs. 1 und 147)" durch den Klammerausdruck 
,,(§§ 145 und 147)" und der Ausdruck ,,§ 145 
Abs. 3" durch den Ausdruck,,§ 145 Abs. 4" ersetzt. 

78. Im § 148 wird der Ausdruck ,,§ 145 Abs. 4" 
durch den Ausdruck ,,§ 145 Abs.- 10" ersetzt. 

79. Im § 148 a Abs. 2 wird der Klammerausdruck 

,,(§ 127 Abs. 3)" durch den Klammerausdruck 
,,(§ 127 Abs. 2)" ersetzt. 

80. Im § 149 Abs. 1 entfällt der letzte Satz, 

81. § 149 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit 
nicht Abs. 7 anzuwenden ist, die Bewertung für 
Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als 
Wert der vollen freien Station bei einern 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einern Ein­
heitswert im Sinne des Abs. 7 von 60 000 S der 
Betrag von 2552 S vervielfacht - unter Bedacht­
nahme auf § 51 - mit dem Anpassungsfaktor für 
das Jahr 1993 heranzuziehen ist; dieser Betrag 
vermindert sich für Einheitswerte unter 60 000 S im 
Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu dem 
genannten Einheitswert, gerundet auf volle Schil­
ling; an die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres erstmalig ab 1. Jänner 1994, der 
unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungs­
faktor (§ 47) vervielfachte Betrag." 

82. Im § 149 Abs.4 lit. g wird der Ausdruck 
"Gnadenpensionen privater Dienstgeber" durch 
den Ausdruck "Gnadenpensionen" ersetzt. 

83. § 151 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen erfolgt 
nur in der Höhe eines Vierzehntels der jährlich 
tatsächlich zufließenden Unterhaltsleistung, wenn 
die nach Abs. 1 und 2 berechnete Unterhaltsforde­
rung der Höhe nach trotz durchgeführter Zwangs­
maßnahmen einschließlich gerichtlicher Exeku­
tionsführung uneinbringlich oder die Verfolgung 
eines Unterhalts anspruches in dieser Höhe offenbar 
aussichtslos oder offenbar unzumutbar ist." 

84. Dem § 151 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt nicht, 
wenn die Ehe aus dem Verschulden des anderen 
Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltslei­
stung aus dieser Scheidung auf Grund eines 
Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird und dieser 
Verzicht spätestens zehn Jahre vor dem Stichtag 
abgegeben wurde." 

85. Im § 164 Abs.2 wird der Ausdruck ,,§ 127 
Abs. 3" durch den Ausdruck ,,§ 127 Abs. 2" ersetzt. 

86. § 170 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Für die Dauer der Unterbringung eines Versicher­
ten in einer der im § 169 Abs.2 genannten 
Einrichtungen hat der Versicherungsträger dem 
Versicherten Familiengeld für seine Angehörigen 
(§ 83), wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland haben, bzw. Taggeld zu gewähren, wenn ein 
Krankengeldanspruch gemäß § 139 Abs. 1 bis 4 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes weggefal­
len ist." 

87. Im § 172 Abs. 1 lit. a wird der Ausdruck 
,,§ 116 Abs. 1 Z 1 und 2" durch den Ausdruck 
,,§ 116 Abs. 1 Z 1 bis 3" ersetzt. 

88. Im § 185 Abs. 3 erster Satz wird nach dem 
Ausdruck "auf Kosten eines Trägers der Sozial~ 
hilfe" der Ausdruck "oder auf Kosten eines Trägers 
der Jugendwohlfahrt" und nach dem Ausdruck "auf 
den Trägerder Sozialhilfe" der Ausdruck "oder auf 
den Träger der'Jugendwohlfahrt" eingefügt. 

89. Im § 198 Abs. 2 erster Satz entfällt der 
Ausdruck "durchschnittliche". 

90. Im § 198 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz 
folgender Satz eingefügt: 

"Die Zahl der Versicherten ist auf Grund einer im 
Monat Juli des der Neubestellung der Verwaltungs­
körper zweitvorangegangenen Kalenderj ahres 
durchzuführenden Stichtags erhebung zu ermit­
teln." 

92. Im § 239 Abs. 13 wird der Ausdruck ,,§ 127 
Abs. 3" durch den Ausdruck ,,§ 127 Abs. 2" ersetzt. 

93. Nach § 258 wird ein § 259 angefügt: 

,,§ 259. (1) Es treten in Kraft: 
1. rückwirkend mit 1. Jänner 1992 die §§ 31 

Abs. 2,79 Abs. 1,86 Abs. 5lit. a, 93 Abs. 6, 172 
Abs. 1 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. .. ./1993; 

2. rückwirkend mit 1. Juli 1992 § 198 Abs. 2 
zweiter Satz in der Fassung des Bundesgeset­
zes BGBI. Nr ... ./1993; 

3. rückwirkend mit 1. Jänner 1993 die §§ 2 Abs. 3 
lit. e, 25 Abs. 2 in der Fassung des Art. I Z 5,26 
Abs. 2, 26 a Abs. 1 vorletzter und letzter Satz, 
72 Abs. 2 und 149 Abs. 4 lit. g in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. .. ./1993; 

4: mit 1. Juli 1993 die §§ 7 Abs. 3, 55 Abs. 2 Z 1, 
91 Abs. 1 Z 1, 99 Abs.2, 129 Abs.3, 136 
Abs.4, 149 Abs.3, 151 Abs.3 und 5, 170 
Abs. 1,185 Abs. 3, 198 Abs. 2 und Art. II in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./1993; 

5. mit 1. Juli 1993, sofern zu diesem Zeitpunkt 
für die Ruhe(Versorgungs)bezüge auf Grund 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis­
ses Regelungen in Kraft stehen, die dem 
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System der Aufwertung und Anpassung in der 
Sozialversicherung (Nettoanpassung - Ab­
schnitt VII des Ersten Teiles in der Fassung 
des Art. I Z 17) mindestens gleichwertig sind, 
die §§ 3 Abs. 1, 20 Abs. 2, 26 Abs. 4 und 5, 27 
Abs.7, 33 Abs. 1, 35 a Abs. 2, Abschnitt VII 
des Ersten Teiles, 62 Abs. 1 und 3, 67 Abs. 3 
Z 2 und 3 und Abs.4, 112 Abs.l Z 1, 113 
Abs. 2,114,116 Abs. 8, 116 a, 117, 119, 119 a, 
120 Abs. 1 und 3 bis 6, 122, 122 a, 123, 124, 
125, 126, 127, 127 a, 127 b, 129 Abs. 4 lit. b 
und c und Abs. 7 Z 3,4 und 7,130,131 Abs. 1, 
2 und 4, 131 a, 131 b, 131 c, 132 Abs. 1 und 4, 
133 Abs.2, 139, 140, 141 samt Überschrift, 
142, 143, 143 a, 144, 145 in der Fassung des 
Art. I Z 74, 147, 148 in der Fassung des Art. I 
Z 77, 148 a Abs. 2, 149 Abs. 1, 164 Abs. 2 und 
239 Abs. 13 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. .. ./1993; 

6. mit 1. Jänner 1995 § 25 Abs. 2 in der Fassung 
des Art. I Z 6 des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr ... ./1993; 

7. mit 1. Jänner 1995 die §§ 145 in der Fassung 
des Art I Z 75 und 148 in der Fassung des 
Art. I Z 78 des Bundesgesetzes BGBI. 
Ne .. ./1993, sofern zu diesem Zeitpunkt für 
die Versorgungs bezüge auf Grund eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses die 
gleichen Regelungen in Kraft stehen. 

(2) Bei der Anwendung des § 62 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr .... auf Leistungen 
mit einem vor dem 1. Juli 1993 liegenden Stichtag ist 
auch der Zurechnungszuschlag und der Kinderzu­
schlag nach den vor dem 1. Juli 1993 in Geltung 
gestandenen Vorschriften heranzuziehen. 

(3) Personen, die erst auf Grund des § 136 Abs. 4 
lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. . . .. Anspruch auf eine Leistung aus der 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz erhalten, gebührt diese 
Leistung ab 1. Juli 1993, wenn der Antrag bis zum 
30. Juni 1994 gestellt wird, sonst ab dem auf die 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten. Art. II 
Abs.4 und 5 der 4. Novelle zum Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 283/1981, ist 
anzuwenden. 

(4) Die §§ 116 a, 120 Abs. 3 bis 5, 122, 123, 127, 
127 a, 129 Abs. 7 Z 3,130,131 a Abs. 3,131 Abs. 1 
und 4, 131 b, 131 c, 132 Abs. 1 und 4, 133 Abs. 2, 
139,140 und 143 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.... sind nur auf Versicherungsfälle 
anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
30. Juni 1993 liegt. 

(5) Bei Personen mit Stichtag 1. Jänner 1993 bis 
1. Juni 1993, bei denen Zeiten gemäß § 116 a nach 
der am 1. Juli 1993 geltenden Rechtslage für die 
Pension zu berücksichtigen gewesen wären, wenn 
diese Rechtslage bereits am 1. Jänner 1993 in Kraft 
getreten wäre, ist die Pension von Amts wegen auf 

Grund der am· 1. Juli 1993 geltenden Rechtslage 
(gesamtes Bemessungsrecht) neu zu bemessen. 
Wenn es für sie günstiger ist, gebührt die neu 
bemessene Pension rückwirkend ab Pensionsbeginn. 

(6) Abweichend von Abs. 4 bleiben, wenn dies für 
den Versicherten günstiger ist, die Bestimmungen 
des Zweiten Teiles Abschnitt UI über die Bemessung 
einer Pension in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung für Versicherungsfälle, deren Stichtag in 
den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 1. Dezember 
1996 fällt, mit der Maßgabe weiterhin anwendbar, 
daß für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
anstelle der letzten 120 Versicherungsmonate bei 
einem Stichtag 

1. vom 1. Jänner 1995 bis 1. Dezember 1995 die 
letzten 132 Versicherungsmonate, 

2. vom 1. Jänner 1996 bis 1. Dezember 1996 die 
letzten 156 Versicherungsmonate 

aus allen Zweigen der Pensionsversicherung heran­
zuziehen sind. Dies gilt bei Anwendung des § 122 
Abs. 2 Z 1 und 2 in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung in den Fällen der Z 1, wenn der Stichtag vor 
bzw. nach Vollendung des 51. Lebensjahres liegt, in 
den Fällen der Z 2, wenn der Stichtag vor bzw. nach 
Vollendung des 53. Lebensjahres liegt. Dabei ist 
§ 51 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit 
§ 108 c des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset­
zes in der am 30. Juni 1993 in Geltung gestandenen 
Fassung mit der Maßgabe weiter anzuwenden, daß 
bei der Festsetzung der Aufwertungsfaktoren für die 
Jahre 1994 bis 1996 anstelle des Richtwertes der 
jeweils geltende Anpassungsfaktor des zweitvoran­
gegangenen Kalenderjahres tritt. 

(7) § 125 in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung ist in den Fällen des Bezuges von 
Sonderunterstützung nach den Bestimmungen des 
Sonderunterstützungsgesetzes für den in Betracht 
kommenden Versicherungsfall, dessen Stichtag vor 
dem 1. Juli 1993 liegt, weiterhin anzuwenden. 

(8) Bei Pensionen aus dem Versic:::herungsfall der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit, bei vorzeitigen 
Alterspensionen gemäß § 131 und § 131 a, deren 
Stichtag vor dem 1. Juli 1993 liegt, ist 'bei 
Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern bzw. 
des 60. Lebensjahres bei Frauen § 130 in der am 
30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhinanzu­
wenden. 

(9) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch 
auf Höherversicherungspension gemäß § :141 Abs. 2 
und 5 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung 
bleibt auch über diesen Zeitpunkt hinaus so lange 
weiterbestehen, solange die Voraussetzungen für 
den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden 
Rechtslage gegeben sind; bei Anfall einer Alterspen­
sion gemäß § 130 gilt § 141 Abs. 3 in der am 30. Juni 
1993 geltenden Fassung. 

(10) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch 
auf Kinderzuschuß gemäß § 144 in der am 30. Juni 
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1993 geltenden Fassung bleibt auch über diesen 
Zeitpunkt hinaus so lange weiter bestehen, solange 
die Voraussetzungen für den Anspruch nach der am 
30. Juni 1993 geltenden Rechtslage gegeben sind. 
Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschußbetreffen­
den Bestimmungen sind dabei weiter anzuwenden. 

(11) § 144 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr .... ist nur auf Leistungen anzuwenden, 
die nach dem 30. Juni 1993 anfallen. 

(12) § 145 in der Fassung des Art. I Z 74 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 ist auf alle 
Versicherungsfälle des Todes, in denen der Stichtag 
nach dem 30, Juni 1993 liegt, anzuwenden; in den 
Fällen des § 145 Abs. 1 Z 3 und 4 ist § 145 Abs. 1 in 
der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden. Art. II Abs. 4 und 5 der 4. Novelle 
zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 283/1981, ist anzuwenden. 

(13) § 145 in der Fassung des Art. I Z 75 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 ist anzuwen­
den: 

1. auf alle Versicherungsfälle des Todes, in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 
1994 liegt. In den Fällen des § 145 Abs. 1 Z 3 
und 4 ist, sofern der Stichtag der Pension des 
(der) Verstorbenen vordem 1. Juli 1993 liegt, 
§ 145 Abs. 1 in der am 30. Juni 1993 geltenden 
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
der Hundertsatz von 60 durch den im § 145 
Abs. 1 erster Satz in der ab 1. Jänner 1995 
geltenden Fassung genannten Hundertsatz 
ersetzt wird; 

2. auf die gemäß § 136 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z 6 der 4. Novelle zum Gewerbli-

chen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr.283/1981, gebührenden Witwerpensio­
nen, in denen der Versicherungsfall nach dem 
31. Mai 1981 eingetreten ist, mit Ausnahme 
der im Art. II Abs.5 der 4. Novelle zum 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz be­
zeichneten Pensionen. 

(14) Abweichend von § 162 Abs.5 kann der 
Versicherungsträger für die dort genannten Zwecke 
im Geschäftsjahr 1993 bis zu 0,06 vT der Erträge an 
Versicherungsbeiträgen aufwenden. 

(15) § 116 a in der Fassung des Art. I Z 33 ist für 
vor dem t". Jänner 1956 gelegene Zeiten mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die ( der) Versicherte im 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes ihren -(seinen) 
Wohnsitz im Inland hatte." 

Artikel 11 

Schlußbestimmung 

Für Personen, die gemäß Art. II Abs. 11 der 
10. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetz,BGBI. Nr. 112/1986, von der Pflicht­
versicherung in der Krankenversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz ausge­
nommen sind, verliert die Ausnahme ihre Wirksam­
keit, wenn dies bis 30. Juni 1994 bei der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt­
schaft beantragt wird. Die Pflichtversicherung in 
der Krankenversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz beginnt in diesen Fällen 
mit dem Ersten des Kalendermonates, der der 
AntragsteIlung folgt. 
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